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Pressewesen und Öffentlichkeitsarbeit

–	�� Presse, Rundfunk und Fernsehen berichteten ausführlich über die Jahreshauptversamm-
lung am 25. April 2023, auf der Herr Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, emeritierter Präsident 
des ifo Instituts zum Thema „Stagflation, Krieg und Energiewende: Ein schwieriges Um-
feld für die Wohnungswirtschaft „ referierte.

–	�� Sämtliche Münchener Tageszeitungen berichteten über die erneute Auszeichnung des 
Vereins als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungsei-
gentümer.

–	 ��Fachseminare des Vereins zu miet- und steuerrechtlichen Fragen sowie zum Gebäude-
energiegesetz, die auch von Nichtmitgliedern gebucht werden können, mussten wegen 
der großen Nachfrage von den Referenten des Vereins mehrmals wiederholt werden. 

–	�� Bei der turnusmäßig stattfindenden Arbeitsgruppe der Landeshauptstadt München „Ana-
lyse der Innenstadt“ war der Verein durch RA Bernhard Stocker vertreten.

–	�� In mehreren Münchner Tageszeitungen, in Stadtteilblättern sowie bei regionalen Rund-
funk- und Fernsehsendern wurden zahlreiche Spots, Inserate und Anzeigen geschaltet.

–	�� Der Immobilienteil der Münchner Wochenanzeiger veröffentlichte unter der Rubrik „Die 
Expertenrunde“ regelmäßig Interviews mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten des 
Vereins zu aktuellen Rechtsfragen.

–	�� Die Wochenzeitung HALLO veröffentlichte regelmäßig Interviews mit Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten des Vereins zu aktuellen Themen.

–	�� In zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen u.a. auf dem Mietgerichtstag sowie auf 
Podiumsdiskussionen konnte der Verein die Interessen und Belange der Mitglieder nach-
haltig zum Ausdruck bringen.

–	�� Presse, Rundfunk und Fernsehen zeigten reges Interesse an der Meinung des Vereins 
zu den verschiedensten Themen. Dementsprechend nahmen Vorstand und Mitarbeiter 
in zahlreichen Interviews und Stellungnahmen die Gelegenheit wahr, der Öffentlichkeit 
die Auffassung des Vereins zu vermitteln.



2

Im Einzelnen:

4.1.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Simon 
Koch zur Frage, ob ein Grundstückseigentümer vom Nachbarn verlangen 
kann, dass er seine Katze nicht mehr frei laufen lässt. 

7.1.:	 RAin Birgit Noack erläutert in der Süddeutschen Zeitung, von welchen 
Kriterien die Höhe der CO²-Abgabe abhängig ist und bis zu welchem Zeit-
punkt dem Mieter die Betriebskostenabrechnung übermittelt werden muss. 

11.1.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz, wie sich steigende Zinsen und vermin-
derte Bautätigkeit auf die Mietenentwicklung auswirken. 

	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit der Wochen-
zeitung HALLO, wie eine Hausverwaltung zur Umsetzung der Beschlüsse der 
Wohnungseigentümergemeinschaft veranlasst werden kann. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Münchner Merkur, warum steigende Zinsen 
und der Ukraine-Krieg die Mieten in die Höhe treiben. 

13.1.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der tz Stellung zu einer Studie, wonach auch in 
München die Löhne und Gehälter in den letzten Jahren stärker gestiegen sind 
als die Mieten. 

	 Der Immostar veröffentlicht eine Presseinformation von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN zu den wichtigsten steuerlichen Neuregelungen des Jahres 2023. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der Januar-
Ausgabe über die Neuauflage des von RAin Kathrin Gerber und RAin An-
drea Nasemann verfassten Buches „Nachbarschaftsrecht“. 

16.1.:	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zu den Problemen bei der Umwandlung von Gewerbe – in Wohnraum. 

17.1.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in BR24, was Haus-, Wohnungs- und Grundei-
gentümer bei der Abgabe der Grundsteuererklärung beachten müssen. 

	 Münchner Merkur und tz veröffentlichen ein Interview mit RA Rudolf Stür-
zer zu den Gründen für das Sinken der Immobilienpreise bei gleichzeitigem 
Anstieg der Mieten. 

18.1.:	 RAin Martina Westner erläutert im Interview mit den Münchner Wochen-
anzeigern das gesetzliche Wirtschaftlichkeitsgebot, das Vermieter u.a. beim 
Abschluss von Verträgen mit Versicherungen, Dienstleistern etc. beachten 
müssen. 

	 Die Abendzeitung berichtet über die Empfehlung von HAUS + GRUND,  
gegen die Feststellungsbescheide zur Grundsteuer vorsorglich Einspruch zu 
erheben. 
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	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit  
RA Rudolf Stürzer zur Frage, ob Hauseigentümer gegen Bescheide des 
Finanzamtes über die neue Grundsteuer vorsorglich Einspruch einlegen sol-
len. 

	 RA Rudolf Stürzer ist Studiogast bei München TV zum Thema „Erbschaft-
steuer“ und erläutert die Forderungen von Haus + Grund nach Erleichterun-
gen für Erben von Immobilien. 

20.1.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der tz-Serie „Bürgeranwalt“ Stellung zur Frage, 
ob der Vermieter die bestehende Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses 
gegen eine digitale Anlage austauschen darf. 

25.1.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin/StBin Agnes 
Fischl-Obermayer zum Widerruf eines notariellen Testaments. 

28.1.:	 In der tz erläutert RA Rudolf Stürzer die Räum- und Streupflicht von Haus-
eigentümern und Mietern sowie die Voraussetzungen für den Ansatz von 
aufgewendeten Kosten in der Steuererklärung. 

31.1.:	 Radio Arabella sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur Verlängerung 
der Abgabefrist für die Grundsteuererklärung. 

	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit  
RA Rudolf Stürzer zur Verlängerung der Abgabefrist für die Grundsteuerer-
klärung. 

1.2.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Melanie 
Sterns-Kolbeck zur Frage, ob ein in der Gebäudeversicherung einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft vereinbarter Selbstbehalt auch dann von allen Woh-
nungseigentümern gemeinschaftlich zu tragen ist, wenn ein Schaden (z.B. ein 
Wasserschaden) ausschließlich oder teilweise im Sondereigentum eines Mitei-
gentümers eingetreten ist. 

	 Die Wochenzeitung HALLO berichtet über die Presseinformation von HAUS 
+ GRUND MÜNCHEN zur Verlängerung der Frist für die Abgabe der Grund-
steuererklärung sowie über die Empfehlung, gegen den Feststellungsbe-
scheid zur Grundsteuer vorsorglich Einspruch einzulegen. 

3.2.:	 Die Immostar berichtet über die Presseinformation von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN zur Verlängerung der Frist für die Abgabe der Grundsteuererklä-
rung sowie über die Empfehlung, gegen den Feststellungsbescheid zur 
Grundsteuer vorsorglich Einspruch einzulegen. 

8.2.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zur Frage, ob sich Wohnungseigentümer auch dann an den 
Sanierungskosten der Tiefgarage beteiligen müssen, wenn sie selbst nicht 
Eigentümer eines Stellplatzes sind. 
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10.2.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert der tz-Serie „Bürgeranwalt“, ob sich in einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft der Eigentümer eines Tiefgaragenstell-
platzes auch dann an den Betriebskosten der Wohnungen wie z.B. Wasser, 
Abwasser, Müll beteiligen muss, wenn er selbst nicht auch Eigentümer einer 
Wohnung ist. 

15.2.:	 RAin Birgit Noack erläutert im Interview mit den Münchner Wochenanzei-
gern, wer nach einem Eigentümerwechsel für die Abrechnung der Betriebs-
kosten zuständig ist. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der Februar-
Ausgabe über die Neuauflage des von RAin Birgit Noack verfassten Buches 
„Vermieterwissen 2023“ sowie über das Buch „Steuern sparen für Immobili-
eneigentümer“ von RAin Claudia Finsterlin und Dr. Ulrike Kirchhoff. 

18.2.:	 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Empfehlungen von RA Rudolf 
Stürzer zum Umgang mit Indexmietverträgen, bei denen die Mieten aufgrund 
des stark gestiegenen Verbraucherpreisindexes erheblich erhöht werden 
könnten. 

22.2.:	 In der Wochenzeitung HALLO erläutert Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer 
die Rechtslage bei der Montage von sog. Balkonkraftwerken durch Mieter in 
einer Eigentumswohnanlage. 

1.3.:	 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit den Münchner Wochen-
anzeigern die Frage, ob der Verwalter einer Wohnungseigentümergemein-
schaft auf Schadensersatz oder Durchführung einer Eigentümerversammlung 
verklagt werden kann, wenn er seit drei Jahren keine Eigentümerversammlung 
mehr einberufen hat. 

2.3.:	 Im Münchner Merkur und der tz erläutert RA Rudolf Stürzer die Folgen des 
von Wirtschaftsminister Robert Habeck geplanten Verbots des Einbaus von 
neuen Öl- und Gasheizungen für Eigentümer und Mieter. 

8.3.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Simon Koch 
zur Frage, ob ein Grundstückseigentümer von seinem Nachbarn verlangen 
kann, dafür zu sorgen, dass dessen Katze nicht weiter sein Grundstück betritt 
und verunreinigt. 

9.3.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der Süddeutschen Zeitung Stellung zum neu 
erschienenen Münchner Mietspiegel 2023 und dessen Auswirkungen auf die 
Entwicklung der Münchner Mieten. 

10.3.:	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zu Rechtsfragen rund um den neuen Münchner Mietspiegel 2023. 

15.3.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Georg 
Hopfensperger zur Frage, ob eine Wohnung auch wegen Eigenbedarfs für 
die Cousine gekündigt werden kann. 
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17.3.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“, ob der Kaltwas-
serverbrauch in einem Mehrfamilienhaus auf die einzelnen Mieter nach der 
Größe der Wohnung umgelegt werden darf und Mieter einen Anspruch auf 
Einbau eines eigenen Kaltwasserzählers zur Erfassung des tatsächlichen Ver-
brauchs haben. 

	 Der Immostar veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur Entwick-
lung des Münchner Kauf- und Mietmarkts sowie zur Frage, ob und welchen 
Umfang sich Vermieter gem. dem neuen „Kohlendioxidkostenaufteilungsge-
setz„ an den Kohlendioxidkosten beteiligen müssen. 

	 Ferner berichtet der Immostar über den Ratgeber zur neuen Grundsteuer, 
der von RAin Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer verfasst wurde. 

22.3.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zur Frage, welche Sondervorschriften bei der Untervermie-
tung eines Zimmers z.B. einer 3-Zimmer-Wohnung gelten und was dabei 
beachtet werden sollte. 

26.3.:	 Der Bayerische Rundfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu 
einem neuen Urteil des LG München I zur Einschränkung des Grillens auf 
Balkonen und Terrassen. 

29.3.:	 RAin Martina Westner erläutert im Interview mit den Münchner Wochen-
anzeigern, ob der Zugang einer Kündigung um 22:30 Uhr am dritten Werktag 
eines Monats noch rechtzeitig ist. 

30.3.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Münchner Merkur und der tz die Ursachen 
und Folgen des laufend steigenden Pro-Kopf-Verbrauchs an Wohnfläche auf 
den Miet- und Wohnungsmarkt. 

31.3.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der tz-Serie „Bürgeranwalt“ Stellung zu einer 
Leserfrage, ob Wohnungsnutzer gegenüber dem Nachbarn zur Vermeidung 
sog. ästhetischer Emissionen verpflichtet sind, bei der Körperpflege im Bad 
die Vorhänge zu schließen. 

5.4.:	 RAin Martina Westner erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO 
das sog. Wirtschaftlichkeitsgebot bei der Umlegung von Betriebskosten auf 
den Mieter. 

12.4.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit  
RA Dr. Benjamin Merkel zur Frage, ob der Eigentümer eines Gebäudes trotz 
Bedenken bezüglich Datenschutz und Strahlenbelastung dulden muss, dass 
der örtliche Wasserversorger sein Gebäude mit funkablesbaren Wasserzäh-
lern ausstattet. 

18.4.:	 RA Rudolf Stürzer weist im Münchner Merkur und der tz anlässlich einer 
Studie zum Immobilienmarkt auf die Fehlbelegung von Sozialwohnungen hin. 
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19.4.:	 RAin Melanie Sterns-Kolbeck erläutert im Interview mit der Wochenzeitung 
HALLO die Frage, ob ein Wohnungseigentümer die Selbstbeteiligung der Woh-
nungseigentümergemeinschaft bei einem Versicherungsfall übernehmen muss, 
wenn festgestellt wird, dass der Rohrbruch, der zu dem Versicherungsfall ge-
führt hat, in seiner Wohnung entstanden ist. 

21.4.:	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer, ob der Mieter 
einer Altbauwohnung wegen Salzausblühungen die Miete mindern und vom 
Vermieter die Beseitigung der Ausblühungen verlangen kann. 

26.4.:	 Die Süddeutsche Zeitung und die Abendzeitung berichten über die Presse-
konferenz anlässlich der Jahreshauptversammlung, auf der RA Rudolf Stürzer 
u.a. erläutert, warum die Zahl der von privaten Hauseigentümern zum Kauf 
angebotenen Mehrfamilienhäuser binnen eines Jahres um mehr als 50 % ge-
stiegen ist. 

	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Georg 
Hopfensperger zur Frage, ob in gewerblich genutzten Räumen einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft, die in der Teilungserklärung als Laden bezeich-
net sind, statt eines Büchergeschäfts ein Döner-Imbiss betrieben werden darf. 

30.4.:	 Der Bayerische Rundfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den 
Rechten des Vermieters, wenn der Mieter in großem Umfang Gerümpel im 
Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse lagert. 

1.-7.5.:	 München TV berichtet über die Jahreshauptversammlung mit Prof. Dr. Hans-
Werner Sinn und sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den Themen 
der Pressekonferenz:

1.	 	Neuer Mietspiegel – Starke Zunahme von Mieterhöhungen 
Moderate Erhöhungen bei Indexmieten 

2.	 Münchner Mietshäuser – Immer mehr Eigentümer wollen verkaufen 

3.	 Habeck – Gesetz und EU-Wahnsinn 
Die Folgen für die Münchner Wohnungsmieten

3.5.:	 RAin Birgit Noack erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO, wer 
beim Verkauf einer vermieteten Eigentumswohnung für die Betriebskostenab-
rechnung im Jahr des Verkaufs zuständig ist. 

4.5.:	 Die Immobilien Zeitung berichtet über die Pressekonferenz anlässlich der 
Jahreshauptversammlung, auf der RA Rudolf Stürzer u.a. erläutert, warum die 
Zahl der von privaten Hauseigentümern zum Kauf angebotenen Mehrfamilien-
häuser binnen eines Jahres um mehr als 50 % gestiegen ist.

5.5.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz, ob bei einer schriftlichen Kündigung, die 
ein Mieter erst um 22:30 Uhr in den Briefkasten des Vermieters eingeworfen hat, 
dieser Tag bei Berechnung der Kündigungsfrist noch zu berücksichtigen ist. 
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10.5.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Georg 
Hopfensperger zur Frage, ob bei Wohnungseigentümergemeinschaften mit 
mehr als 25 Wohnungen der Hausverwalter künftig zertifiziert sein muss. 

11.5.:	 RA Rudolf Stürzer gibt in der Abendzeitung Tipps, in welchen Gegenden rund 
um München die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen noch niedriger sind 
als im Stadtgebiet München.

17.5.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hopfen-
sperger zur Frage, ob der Verwalter einen Wohnungseigentümergemeinschaft 
auf Schadensersatz oder Durchführung Eigentümerversammlung verklagt wer-
den kann, wenn er seit drei Jahren keine Eigentümerversammlung mehr ein-
berufen hat. 

18.5.:	 Haus und Grund Köln berichtet in der Mai-Ausgabe der Verbandszeitschrift 
über die Neuauflagen der Bücher „Betriebskosten in der Praxis“ von  
RAin Birgit Noack und RAin Martina Westner sowie „Nachbarschaftsrecht“ 
von RAin Kathrin Gerber und RAin Andrea Nasemann. 

20.5.:	 In der Süddeutschen Zeitung erläutert RAin Martina Westner das sog. Wirt-
schaftlichkeitsgebot bei der Abrechnung von Betriebskosten gegenüber dem 
Mieter und die Folgen bei dessen Nichtbeachtung durch den Vermieter. 

24.5.:	 RAin Florentina Mantscheff erläutert im Interview mit den Münchner Wo-
chenanzeigern, ob es auch für Eigentümer, die ihr Haus mit Öl beheizen, staat-
liche Hilfen entsprechend der sog. Gaspreisbremse gibt. 

25.5.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt im Bayerischen Rundfunk Stellung zu den Plänen 
der Ampel-Koalition für eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung.

31.5.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hopfen-
sperger zur Frage, ob der Vermieter eine Wohnung wegen Eigenbedarfs für 
seine Cousine kündigen kann. 

1.6.:	 RA Rudolf Stürzer schildert in der Sendung quer des Bayerischen Fernse-
hens die Probleme von Vermietern und Verkäufern von Mietshäusern mit dem 
Finanzamt, wenn sie zu niedrige Mieten bzw. einen zu niedrigen Kaufpreis 
verlangen. 

2.6.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Münchenr Merkur und der tz die Nachteile für 
die Mieter, wenn Erben von privaten Hauseigentümern das Haus verkaufen 
müssen, um die Erbschaftsteuer bezahlen zu können. 

4.6.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der tz Stellung zu konkreten Fällen, in denen die 
Erben von Hauseigentümern das geerbte Haus verkaufen müssen, um die in 
den letzten Jahren exorbitant gestiegene Erbschaftsteuer bezahlen zu können. 



8

7.6.:	 RA Dr. Benjamin Merkel erläutert im Interview mit den Münchner Wochen-
anzeigern, ob die Kosten für die durch Verstöße der Mieter gegen die Müll-
trennung notwendig gewordene Nachsortierung von Müll auf die Mieter um-
gelegt werden dürfen. 

9.6.:	 Der Immostar berichtet über die Jahreshauptversammlung von HAUS + 
GRUND MÜNCHEN mit Prof. Dr. Hans-Werner Sinn sowie über die Themen 
der Pressekonferenz:

1.	Neuer Mietspiegel – Starke Zunahme von Mieterhöhungen 
Moderate Erhöhungen bei Indexmieten

2.	Münchner Mietshäuser – Immer mehr Eigentümer wollen verkaufen 

3.	Habeck – Gesetz und EU-Wahnsinn 
Die Folgen für die Münchner Wohnungsmieten

	 Ferner berichtet der Immostar über die erneute Auszeichnung von HAUS + 
GRUND MÜNCHEN als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der 
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer. 

	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ beantwortet RA Rudolf Stürzer die Leser-
frage, ob in einer Betriebskostenabrechnung bei der Position „Tiefgarage“ die 
darin enthaltenen Positionen einzeln aufgezählt werden müssen. 

10.6.:	 Die Verbandszeitschrift von Haus und Grund Köln berichtet in der Juni-
Ausgabe über die Neuauflage des Vermieter-Lexikons von RA Rudolf Stürzer 
/ RA Michael Koch sowie des Praxishandbuchs Wohnungseigentum von  
RA Rudolf Stürzer, RA Georg Hopfensperger, RAin Melanie Sterns-Kolbeck, 
RA Detlef L. Sterns und RAin Claudia Finsterlin. 

14.6.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Martina 
Westner zur Frage, ob der Zugang einer Kündigung um 22:30 Uhr am dritten 
Werktag eines Monats noch rechtzeitig ist.

17.6.:	 Die Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur und tz berichten über die 
Jahreshauptversammlung von HAUS + GRUND MÜNCHEN mit  
Prof. Dr. Hans-Werner Sinn sowie über die Kritik von HAUS + GRUND  
MÜNCHEN an der Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes (sog. Habeck-
Gesetz) und der EU-Gebäuderichtlinie. 

18.6.:	 RA Rudolf Stürzer schildert in der Welt am Sonntag, wie sich die Sanie-
rungspflichten für Hauseigentümer nach der EU-Gebäuderichtlinie auf die 
Nachfrage und den Verkehrswert insbesondere von älteren Immobilien aus-
wirken. 

21.6.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Anna-
Lena Kretschmer-Tonke zur Frage, ob Mietsteigerungen aufgrund einer In-
dexmieterhöhung über der nach der Mietpreisbremse zulässigen Miethöhe 
liegen dürfen. 
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27.6.:	 In der Süddeutschen Zeitung nimmt RA Rudolf Stürzer Stellung zu den 
Beschwerden von Kunden der Stadtwerke München über den schon seit 
längerem nicht durchgeführten Einzug von Abschlagszahlungen durch die 
Stadtwerke. 

28.6.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Dr. Benjamin 
Merkel zur Frage, ob der Eigentümer eines Gebäudes trotz Bedenken be-
züglich Datenschutz und Strahlenbelastung dulden muss, dass der örtliche 
Wasserversorger sein Gebäude mit funkablesbaren Wasserzählern ausstattet.

29.6.:	 RA Rudolf Stürzer kritisiert in der Abendzeitung einen Expertenbericht, der 
zu dem Ergebnis kommt, dass in Berlin eine Vergesellschaftung von Woh-
nungsunternehmen möglich wäre. 

5.7.:	 Münchner Merkur und tz berichten über die Kritik von RA Rudolf Stürzer 
an den EU-Plänen zur energetischen Sanierungspflicht von Gebäuden. 

	 Das IHK Magazin für München und Oberbayern berichtet in der Juli-Aus-
gabe über die Jahreshauptversammlung von HAUS + GRUND MÜNCHEN 
mit Prof. Dr. Hans-Werner Sinn sowie über die erneute Auszeichnung von 
HAUS + GRUND MÜNCHEN zum 16. Mal in Folge als bundesweit erfolgreichste 
Interessenvertretung der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer. 

	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Anna-
Lena Kretschmer-Tonke zur Frage, ob Vermieter im Gegenzug für ihr Ein-
verständnis mit der Hundehaltung vom Mieter eine zusätzliche, über drei 
Monatsmieten hinausgehende Kaution verlangen dürfen. 

11.7.:	 Die Abendzeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer über 
die Ursachen des Einbruchs in der Baubranche und zur Frage, wie man sich 
beim Bau mit einem Bauträger absichern soll. 

12.7.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hop-
fensperger zur Frage, ob in gewerblich genutzten Räumen einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft, die in der Teilungserklärung als Laden bezeichnet 
sind, statt eines Büchergeschäfts ein Döner-Imbiss betrieben werden darf.

13.7.:	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Sendung quer mit Christoph Süß 
ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den Auswirkungen der derzeitigen 
Krise im Wohnungsbau für Hauseigentümer und Mieter. 

14.7.:	 Der Immostar berichtet über die erneute Auszeichnung von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN zum 16. Mal in Folge als bundesweit erfolgreichste Interessen-
vertretung der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer. 

	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer wie Wohnungs-
eigentümer bei Untätigkeit der Hausverwaltung z.B. nach einem Wasserscha-
den vorgehen sollen. 
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	 Die Verbandszeitschrift von Haus und Grund Köln berichtet über die Neu-
auflagen der Bücher „Das Vermieter-Praxishandbuch“ von RA Rudolf Stür-
zer, RA Michael Koch, RAin Birgit Noack und RAin Martina Westner und 
„Die Eigentümerversammlung“ von RAin Melanie Sterns-Kolbeck und  
RA Georg Hopfensperger. 

15.7.: 	 Die Abendzeitung berichtet über die Jahreshauptversammlung von HAUS + 
GRUND MÜNCHEN mit Prof. Dr. Hans-Werner Sinn sowie über die Kritik von 
HAUS + GRUND MÜNCHEN an der Neufassung des Gebäudeenergiegeset-
zes (sog. Habeck-Gesetz) und der EU-Gebäuderichtlinie. 

19.7.:	 RAin Anna-Lena Kretschmer-Tonke erläutert im Interview mit den Münch-
ner Wochenanzeigern die Rechtsfolgen für den Lebensgefährten einer Mie-
terin, der den Tod der Mieterin erst über ein Jahr später dem Vermieter an-
zeigt. 

20.7.:	 Der Bayerische Rundfunk sendet im Notizbuch in einem Beitrag zum Thema 
Zwangsversteigerung ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den Gründen 
für die Zunahme von Teilungsversteigerungen. 

21.7.:	 Münchner Merkur und tz veröffentlichen ein Interview mit RA Rudolf Stür-
zer zur Frage, wie sich Hauseigentümer mit Verkaufsabsichten bei den derzeit 
fallenden Immobilienpreisen verhalten sollen. 

26.7.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hop-
fensperger zur Frage, ob bei Wohnungseigentümergemeinschaften mit mehr 
als 25 Wohnungen der Hausverwalter künftig zertifiziert sein muss. 

2.8.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Anna-
Lena Kretschmer-Tonke zur Frage, wie Forderungen gegen einen aus der 
Wohnung unbekannt verzogenen Mieter geltend gemacht werden können. 

7.8.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz wie sich die stark gestiegenen Hypo-
thekenzinsen und Baupreise auf den Immobilienmarkt und die Entwicklung 
der Mieten auswirken. 

9.8.:	 RAin Florentina Mantscheff erläutert im Interview mit der Wochenzeitung 
HALLO, ob es auch für Eigentümer, die ihr Haus mit Öl beheizen, staatliche 
Hilfen entsprechend der sog. Gaspreisbremse gibt.

11.8.:	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ beantwortet RA Rudolf Stürzer eine Leser-
frage, ob Eigentümern und Mietern von der Hausverwaltung bzw. vom Ver-
mieter das Füttern von Vögeln innerhalb des Grundstücks verboten werden 
kann. 

	 Die Verbandszeitschrift von Haus und Grund Köln berichtet in der August-
Ausgabe über die Neuauflagen der Bücher „Streitfall Eigenbedarf“ (Gerber/
Nasemann) sowie „Wohnungseigentümer-Lexikon“ (Sterns-Kolbeck/
Sterns/Denk). 
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16.8.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Simon 
Koch zur Frage, ob der Hausverwalter verpflichtet ist, den Wohnungseigen-
tümern eine Eigentümerliste zu zusenden. 

18.8.:	 RA Rudolf Stürzer beantwortet im Münchner Merkur Fragen zum Nachbar-
schaftsrecht. 

	 Der Immostar veröffentlicht Presseinformationen von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN zur aktuellen Urteilen aus dem Miet- und Wohnungsrecht. 

19.8.:	 RAin Martina Westner erläutert in der Süddeutschen Zeitung, wie Vermie-
ter vorgehen können, wenn Mieter auf Gemeinschaftsflächen Gegenstände 
lagern oder nach ihrem Auszug aus der Wohnung zurücklassen. 

21.8.:	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview mit  
RA Rudolf Stürzer zu den Gründen für die stark gestiegenen Baukosten.

23.8.:	 RA Dr. Benjamin Merkel erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO, 
ob Kosten für das durch Verstöße der Mieter gegen die Mülltrennung notwen-
dig gewordene Nachsortieren von Müll auf die Mieter umgelegt werden dürfen. 

25.8.:	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer, ob einem Mieter 
wegen Verursachung eines Wasserschadens gekündigt werden kann. 

30.8.:	 RAin Florentina Mantscheff erläutert im Interview mit den Münchner Wo-
chenanzeigern, ob es auch für Eigentümer, die ihr Haus mit Öl beheizen 
staatliche Hilfen entsprechend der sog. Gaspreisbremse gibt.

	 Die Fachzeitschrift des Deutschen Mieterbundes (DMB) Wohnungswirt-
schaft und Mietrecht (WuM) berichtet in der August-Ausgabe über die Neu-
auflage des Buches „Betriebskosten in der Praxis“ von RAin Birgit Noack 
und RAin Martina Westner.

	
1.9.:	 Der Immostar veröffentlicht den Kommentar von RA Rudolf Stürzer zum 

neuen Heizungsgesetz: „Eine Kugel Eis für die Vermieter“. 

	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ beantwortet RA Rudolf Stürzer eine Leser-
frage, ob Mieter bei ihrem Auszug zur Beseitigung von Dübellöchern ver-
pflichtet sind. 

2.9.:	 Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur, tz und Bild berichten über die 
neue Energieberatung bei HAUS + GRUND MÜNCHEN. 

6.9.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob Mietsteigerungen aufgrund einer Indexmieter-
höhung über der nach der Mietpreisbremse zulässigen Miethöhe liegen dürfen.
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8.9.:	 RA Rudolf Stürzer kritisiert im Bayerischen Rundfunk die unzureichenden 
Umlagemöglichkeiten von Kosten für energetische Maßnahmen auf die Mie-
ter und erläutert die Auswirkungen auf die Modernisierungsbereitschaft von 
Hauseigentümern. 

12.9.:	 Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur und tz berichten über die Abwei-
sung der Popularklage der Stadt München gegen das von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN erstrittene Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, wo-
nach Bauherrn bei Abriss eines alten Gebäudes nicht verpflichtet werden 
können, die neu entstehenden Wohnungen zur Mietspiegelmiete zu vermie-
ten. 

13.9.:	 Die Abendzeitung berichtet zum gleichen Thema. 

	 Die Münchner Wochenanzeiger sowie die Wochenzeitung HALLO berichten 
über die neue Energieberatung bei HAUS + GRUND MÜNCHEN sowie über 
die erneute Auszeichnung als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung 
der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer. 

	 RAin Anna-Lena Kretschmer-Tonke erörtert im Interview mit den Münchner 
Wochenanzeigern die Frage, ob Mieter bei Schimmelbefall zur Minderung 
der Miete berechtigt sind. 

20.9.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob Vermieter im Gegenzug für ihr Einverständ-
nis mit der Hundehaltung vom Mieter eine zusätzliche, über drei Monatsmie-
ten hinausgehende Kaution verlangen dürfen.

22.9.:	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer Rechtsfragen im 
Zusammenhang mit der Sanierung einer undichten Dachterrasse. 

25.9.:	 Im täglichen tz-Ratgeber erläutert RA Rudolf Stürzer die Rechtslage, wenn 
sich der Miteigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft weigert, 
sich anteilig an den Reparaturkosten einer Duplexparker-Anlage zu beteiligen, 
zu der er laut Teilungserklärung verpflichtet ist. 

	
26.9.:	 Münchner Merkur und tz berichten über die Kritik von HAUS + GRUND 

MÜNCHEN an den Ergebnissen des Bau- und Wohnungsgipfels im Kanzler-
amt. 

27.9.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit Wirt-
schaftsjurist Andreas Stürzer zur Rechtslage, wenn der Mieter einer unzu-
lässigen Mieterhöhung vorbehaltlos zugestimmt und die erhöhte Miete be-
zahlt hat. 

	 Anlässlich der zahlreichen Untervermietungen von Wohnungen zur Wiesnzeit 
veröffentlicht die Abendzeitung ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur 
Rechtslage bei der Untervermietung von Wohnungen. 



1312

2.10.:	 Auf ZDF heute erläutert RA Rudolf Stürzer die Rechtslage bei energetischen 
Sanierungen und Instandhaltungsarbeiten durch den Vermieter und gibt Tipps 
für die richtige Vorgehensweise. 

4.10.:	 RAin Anna-Lena Kretschmer-Tonke erläutert im Interview mit der Wochen-
zeitung HALLO die Rechtsfolgen für den Lebensgefährten einer Mieterin, der 
den Tod der Mieterin erst über ein Jahr später dem Vermieter anzeigt.

	 Der Münchner Merkur veröffentlicht einen Leserbrief von RA Rudolf Stürzer 
mit dessen Kritik an unzutreffenden Aussagen über die Zusammensetzung 
des Münchner Mietspiegels. 

11.10.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin/StBin 
Agnes Fischl-Obermayer zur Entwicklung der Immobilienpreise. 

15.10.:	 DER SPIEGEL berichtet über die Jahreshauptversammlung von HAUS + 
GRUND MÜNCHEN mit Hauptredner Prof. Dr. Hans-Werner Sinn zum Thema 
„Stagflation, Krieg und Energiewende“ sowie über die erneute Auszeichnung 
von HAUS + GRUND MÜNCHEN als bundesweit erfolgreichste Interessen-
vertretung der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer. 

17.10.:	 Die Süddeutsche Zeitung kündigt die Podiumsdiskussion „SZ im Dialog: 
Wer soll das noch bezahlen?“ an, auf der RA Rudolf Stürzer mit Politikern 
und Vertretern der Wohnungswirtschaft diskutiert.

18.10.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Simon Koch 
zur Frage, ob der Hausverwalter verpflichtet ist, den Wohnungseigentümern 
eine Eigentümerliste zu zusenden.

20.10.:	 Der Immostar veröffentlicht das Grußwort von RA Rudolf Stürzer zur Münch-
ner Immobilienmesse. 

	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ beantwortet RA Rudolf Stürzer die Frage 
eines Lesers, ob der Vermieter dem Mieter wegen beleidigenden Äußerungen 
kündigen kann. 

	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Immostar die neuen Bestim-
mungen des Gebäudeenergiegesetzes, das am 01.01.2024 in Kraft tritt. 

25.10.:	 Die Süddeutsche Zeitung berichtet ausführlich über die Veranstaltung „SZ 
im Dialog“ im Verlagshaus der Süddeutschen Zeitung zum Thema „Mieten 
in München. Wer soll das noch bezahlen?“, auf der RA Rudolf Stürzer mit 
Politikern und Vertretern der Wohnungswirtschaft diskutiert hat.

	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit Wirt-
schaftsjurist Andreas Stürzer zur Frage, wer für die Beseitigung eines Wes-
pennestes im Rollladenkasten zuständig ist und wer die Kosten tragen muss. 
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	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der Oktober-
Ausgabe über die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN verfassten Bücher „Einbruchsicherung“ (Stürzer/Onischke), 
„Mietrecht für Vermieter von A-Z“ (Stürzer/Koch) und „Sicherer Umgang mit 
Handwerkern“ (Gerber/Nasemann). 

	 Die Zeitschrift Cosmopolitan veröffentlicht in der November-Ausgabe ein 
Interview mit RAin Martina Westner zur Frage, unter welchen Voraussetzun-
gen und in welchem Umfang Mieter zur Minderung der Miete berechtigt sind. 

2.11.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, wie Forderungen gegen einen aus der Woh-
nung unbekannt verzogenen Mieter geltend gemacht werden können.

8.11.:	 RAin/StBin Agnes Fischl-Obermayer erläutert im Interview mit den Münch-
ner Wochenanzeigern, was beim Erwerb einer Immobilie zur Selbstnutzung 
zu beachten ist. 

10.11.:	 Der Immostar veröffentlicht Presseinformationen von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN zu aktuellen Urteilen aus dem Miet- und Wohnungsrecht. 

15.11.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zur Rechtslage, wenn der Mieter einer unzulässigen Mie-
terhöhung vorbehaltlos zugestimmt und die erhöhte Miete bezahlt hat. 

16.11.:	 Der Bayerische Rundfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zum 
Unterschied von Hypotheken und Grundschulden sowie zur Frage, ob eine 
Grundschuld nach vollständiger Rückzahlung des Darlehens, das für den 
Kauf der Wohnung aufgenommen wurde, im Grundbuch gelöscht werden 
sollte.  

21.11.:	 Der Bayerische Rundfunk sendet auf Bayern 1 ein Interview mit RA Rudolf 
Stürzer zur Neufassung des Telekommunikationsgesetzes, wonach ab 
1.7.2024 die Gebühren für den Kabelanschluss nicht mehr als Betriebskosten 
auf die Mieter umgelegt werden können.  

22.11.:	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit den Münchner 
Wochenanzeigern, wie die Kosten von Frisch- und Abwasser zwischen den 
Parteien eines Mehrfamilienhauses aufzuteilen und abzurechnen sind, wenn 
der Verbrauch in einer Wohnung wegen eines defekten Wasserzählers nicht 
korrekt ermittelt werden konnte. 

	 Münchner Merkur und tz veröffentlichen eine Stellungnahme von RA Rudolf 
Stürzer zur Frage, in welchen Regionen außerhalb des Stadtgebietes Mün-
chen die Kaufpreise für Immobilien besonders stark nachgegeben haben. 

23.11.:	 Der Deutschlandfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den 
Kosten sowie den Vor- und Nachteilen eines Fernwärmeanschlusses für Mün-
chens Hauseigentümer. 
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	 Die Fachzeitschrift des Deutschen Mieterbundes (DMB) Wohnungswirt-
schaft und Mietrecht (WuM) stellt in der November-Ausgabe die Neuauflage 
des von RAin Melanie Sterns-Kolbeck, RA Detlef L. Sterns und Justin 
Denk verfassten Wohnungseigentümer-Lexikon vor. 

29.11.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung die Probleme von 
Eigentümern von Mehrfamilienhäusern und Vermietern, wenn sie ihre Mieter 
mit Mieterstrom d.h. mit selbsterzeugtem Strom z.B. aus einer Photovoltaik-
Anlage versorgen wollen. 

	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin/StBin Agnes 
Fischl-Obermayer zur Entwicklung der Immobilienpreise. 

	 Die Verbandszeitschrift von Haus und Grund Köln berichtet in der Novem-
ber-Ausgabe des von RAin Claudia Finsterlin und RA Georg Hopfensper-
ger verfassten Buches „Energiesparen für Immobilieneigentümer und Verwal-
ter“. 

30.11.:	 RA Rudolf Stürzer beantwortet in einer Telefon-Aktion der Zeitschrift „Frau 
im Trend“ Leserfragen zur Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes. 

2.12.:	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zu den Auswirkungen der am 01.01.2024 in Kraft tretenden 
Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes auf Eigentümer und Mieter. 

	 RAin Martina Westner erläutert in der Süddeutschen Zeitung, für welche 
Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen Mieter die vorherige Zustimmung 
des Vermieters einholen müssen. 

4.12.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Bayerischen Rundfunk die Räum- und Streu-
plicht von Hauseigentümern und Mietern sowie die Frage, welche Vorkehrun-
gen Hauseigentümer gegen drohenden Schneebruch bei Bäumen und 
Dachlawinen treffen müssen. 

6.12.:	 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit den Münchner Wochen-
anzeigern die Frage, ob Vermieter damit einverstanden sein müssen, dass 
Mieter in der vermieteten Garage eine Wall-Box installieren. 

8.12.:	 Der Immostar veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist Andreas 
Stürzer zu den Auswirkungen der am 01.01.2024 in Kraft tretenden Neufas-
sung des Gebäudeenergiegesetzes auf Eigentümer und Mieter. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Immostar die Räum- und Streupflicht von 
Hauseigentümern und Mietern. 

9.12.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht eine Stellungnahme von RA Rudolf 
Stürzer zur Räum- und Streupflicht von Hauseigentümern und Gemeinden 
sowie zur Eigenverantwortung von Fußgängern. 
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13.12.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Mie-
ter wegen Schimmelbefall in der Wohnung zur Minderung der Miete berech-
tigt sind. 

14.12.:	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht eine Stellungnahme von RA Rudolf 
Stürzer zu einem Urteil des Amtsgerichts München, wonach im Rechtstreit 
über eine Mieterhöhung bei Bestimmung der ortsüblichen Miete ein Stich-
tagszuschlag d.h. ein Inflationsausgleich zu den Mietwerten des Münchner 
Mietspiegels hinzuzurechnen ist. 

15.12.:	 Münchner Merkur, tz und Abendzeitung berichten über die Stellungnahme 
von RA Rudolf Stürzer zu dem Urteil des Amtsgerichts München über einen 
Stichtagszuschlag. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet über die soeben 
erschienene Neuauflage des Vermieter-Lexikons von RA Rudolf Stürzer und 
RA Michael Koch. 

20.12.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin/StBin 
Agnes Fischl-Obermayer zur Frage, welche steuerlichen Förderungen Haus-
eigentümer bei der Sanierung ihres eigengenutzten Hauses in Anspruch neh-
men können.

21.12.:	 Die Immobilien Zeitung berichtet über die Stellungnahme von RA Rudolf 
Stürzer zu dem Urteil des Amtsgericht München über einen Stichtagszu-
schlag zum Münchner Mietspiegel. 

22.12.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“ ein Urteil des 
OLG Brandenburg zu den Ansprüchen des Vermieters gegen den Mieter bei 
Abhandenkommen eines Schlüssels einer zentralen Schließanlage. 

23.12.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung die Entwicklung 
des Münchner Mietwohnungsmarktes sowie die Gründe für die Wohnungs-
knappheit und die steigenden Mieten. 

26.12.:	 Der Bayerische Rundfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu 
den Neuregelungen für Haus- und Wohnungseigentümer im Jahr 2024. 

27.12.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zur Frage, wer für die Beseitigung eines Wespennestes im 
Rollladenkasten zuständig ist und wer die Kosten tragen muss. 

28.12.:	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau-BR24 ein Interview 
mit RA Rudolf Stürzer zu den ab 01.01.2024 geltenden Bestimmungen des 
sog. Heizungsgesetzes. 
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Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum

Anzeige H + G MÜNCHEN	 A&D Golf	 02.05.2023
	 Immostar	 09.06.2023
	 Münchner Merkur + tz	 17.06.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 17.06.2023
	 Neuhauser Werkstätten	 01.07.2023
	 IHK	 01.07.2023
	 Immostar	 14.07.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 13.09.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 13.09.2023
	 Neuhauser Werkstätten	 15.12.2023
Anzeige H + G MÜNCHEN - Jahreshauptversammlung	 Immostar	 28.04.2023
	 München TV	 01.-07.05.2023
	 Immostar	 09.06.2023
	 DER SPIEGEL	 15.10.2023
		
 
Balkon	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 11.08.2023
Betriebskosten / -abrechnung / -umlage	 Münchner Wochenanzeiger	 18.01.2023
	 Immostar	 20.01.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 15.02.2023
	 Immostar	 17.03.2023
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 17.03.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 05.04.2023
	 Immostar	 28.04.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 03.05.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 20.05.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 07.06.2023
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 09.06.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 23.08.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 22.11.2023
		
 
Bücher (Vorstellung/Besprechung)		
Betriebskosten in der Praxis	 Kölner HuG	 15.05.2023
	 Wohnungswirtschaft und Mietrecht	 26.08.2023
Das Vermieter-Praxishandbuch	 Kölner HuG	 15.07.2023
Die Eigentümerversammlung	 Kölner HuG	 15.07.2023
Energiesparen für Immobilieneigentümer und Verwalter	 Kölner HuG	 15.11.2023
Einbruchsicherung	 Kölner HuG	 15.10.2023
Nachbarschaftsrecht	 Kölner HuG	 15.01.2023
	 Kölner HuG	 15.05.2023
Praxishandbuch Wohnungseigentum	 Kölner HuG	 15.06.2023
Sicherer Umgang mit Handwerkern	 Kölner HuG	 15.10.2023
So vermieten Sie Ihre Immobilie mit Gewinn	 Kölner HuG	 15.10.2023
Steuern sparen für die Immobilien-Eigentümer	 Kölner HuG	 15.02.2023
Streitfall Eigenbedarf	 Kölner HuG	 15.08.2023
Wohnungseigentümer-Lexikon	 Kölner HuG	 15.08.2023
	 Wohnungswirtschaft und Mietrecht	 30.11.2023
Vermieter-Lexikon	 Kölner HuG	 15.06.2023
	 Fränkischer Hausbesitz	 15.12.2023
Vermieter-Praxishandbuch	 Kölner HuG	 15.07.2023
Vermieterwissen 2023	 Kölner HuG	 15.02.2023
		
 
E-Auto / Ladestation / Elektromobilität	 Immostar	 28.04.2023
Erbschaft- und Schenkungssteuer	 München TV	 18.01.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 25.01.2023
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	 Münchner Merkur	 02.06.2023
	 tz	 02.06.2023
	 tz	 04.06.2023
Fernwärme	 Deutschlandfunk	 23.11.2023
Funkablesbare Zähler	 Münchner Wochenanzeiger 	 12.04.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 28.06.2023
		
 
Grundsteuer / -erklärung	 Immostar	 13.01.2023
	 Bayerischer Rundfunk	 17.01.2023
	 Abendzeitung	 18.01.2023
	 Bayerisches Fernsehen	 18.01.2023
	 Bayerisches Fernsehen	 31.01.2023
	 Radio Arabella	 31.01.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 01.02.2023
	 Immostar	 03.02.2023
	 Immostar	 17.03.2023
Gewerbe	 Wochenzeitung HALLO	 12.07.2023
Grußworte Immobilienmesse	 Immostar	 17.03.2023
		
 
Heizungsgesetz (GEG): Energiepreise / 	 Süddeutsche Zeitung	 07.01.2023
Energetische Sanierung / Klima / Wohnungsbau	 Münchner Merkur	 02.03.2023
	 tz	 02.03.2023
	 Immostar	 28.04.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 24.05.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 26.04.2023
	 Bayerischer Rundfunk	 25.05.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 27.06.2023
	 Abendzeitung	 29.06.2023
	 Münchner Merkur	 05.07.2023
	 tz	 05.07.2023
	 Abendzeitung	 11.07.2023
	 Bayerisches Fernsehen	 13.07.2023
	 Abendzeitung	 15.07.2023
	 tz	 07.08.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 09.08.2023
	 Bayerisches Fernsehen	 21.08.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 30.08.2023
	 Immostar	 01.09.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 02.09.2023
	 Münchner Merkur	 02.09.2023
	 tz	 02.09.2023
	 Bild	 02.09.2023
	 Bayerischer Rundfunk	 08.09.2023
	 ZDF	 02.10.2023
	 Immostar	 20.10.2023
	 Frau im Trend	 30.11.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 02.12.2023
	 Immostar	 08.12.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 20.12.2023
Hypotheken und Grundschuld	 Bayerischer Rundfunk	 16.11.2023
		
 
Indexmiete	 Süddeutsche Zeitung	 18.02.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 06.09.2023
Instandhaltungs- und Instandsetzungspflicht	 Wochenzeitung HALLO	 08.02.2023

Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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	 Immostar	 28.04.2023
	 Immostar	 18.08.2023
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 22.09.2023
		
 
Kaufen oder Mieten	 Münchner Merkur	 21.07.2023
	 tz	 21.07.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 08.11.2023
Kaution	 Immostar	 28.04.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 05.07.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 20.09.2023
Kündigung	 Immostar	 28.04.2023
	 tz	 05.05.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 14.06.2023
	 Immostar	 23.06.2023
	 Immostar	 18.08.2023
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 25.08.2023
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 20.10.2023
	 Immostar	 10.11.2023
Kündigung wegen Eigenbedarf	 Immostar	 20.01.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 15.03.2023
	 Immostar	 17.03.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 31.05.2023
	 Immostar	 23.06.2023
	 Immostar	 18.08.2023
	 Immostar	 01.09.2023
	 Immostar	 10.11.2023
		
 
Mängel 	 Immostar	 28.04.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 25.10.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 27.12.2023
Mieten und Preise / Mietspiegel	 Münchner Merkur	 11.01.2023
	 tz	 11.01.2023
	 Münchner Merkur	 17.01.2023
	 tz	 17.01.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 09.03.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 10.03.2023
	 Immostar	 17.03.2023
	 Münchner Merkur	 30.03.2023
	 tz	 30.03.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 25.04.2023
	 Abendzeitung	 26.04.2023
	 Immostar	 28.04.2023
	 Welt am Sonntag	 18.06.2023
	 Münchner Merkur	 04.10.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 11.10.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 17.10.2023
	 Immostar	 10.11.2023
	 Münchner Merkur	 22.11.2023
	 tz	 22.11.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 29.11.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 24.12.2023
Mietminderung u. - erhöhung	 Immostar	 20.01.2023
	 Immostar	 17.03.2023
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 21.04.2023
	 Immostar	 28.04.2023
	 Immostar	 23.06.2023
	 Immostar	 23.06.2023

Stichwortverzeichnis Fundstelle� DatumStichwortverzeichnis Fundstelle� DatumStichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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	 Immostar	 18.08.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 27.09.2023
	 Cosmopolitan	 02.11.2023
	 Immostar	 10.11.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 15.11.2023
	 tz	 15.12.2023
	 Münchner Merkur	 15.12.2023
	 Abendzeitung	 15.12.2023
	 Immobilien Zeitung	 21.12.2023
Mietpreisbremse	 Immostar	 28.04.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 21.06.2023
	 Immostar	 23.06.2023
	 Immostar	 18.08.2023
	 Immostar	 01.09.2023
Mietrecht	 Bayerischer Rundfunk	 30.04.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 19.07.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 04.10.2023
	 Immostar	 10.11.2023
	 Immostar	 10.11.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 02.12.2023
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 22.12.2023
Modernisierung	 Immostar	 20.01.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 06.12.2023
		
 
Nachbarschaftsrecht	 Münchner Wochenanzeiger	 04.01.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 08.03.2023
	 Bayerischer Rundfunk	 26.03.2023
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 31.03.2023
	 Münchner Merkur	 18.08.2023
Neuregelungen 2023 und 2024	 Immostar	 13.01.2023
	 Bayerischer Rundfunk	 26.12.2023
	 Bayerischer Rundfunk	 28.12.2023
		
 
Öffentliche Zustellung	 Münchner Wochenanzeiger	 02.08.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 02.11.2023
		
 
Photovoltaik / Balkonkraftwerk	 Wochenzeitung HALLO	 22.02.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 28.11.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 29.11.2023
		
 
Räum-und Streupflicht	 tz	 28.01.2023
	 Abendzeitung	 27.09.2023
	 Bayerischer Rundfunk	 04.12.2023
	 Immostar	 08.12.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 09.12.2023
		
 
Soziale Vermieter	 Bayerisches Fernsehen	 01.06.2023
		
 
Schadensersatzanspruch	 Immostar	 18.08.2023
	 Immostar	 10.11.2023
Schimmel	 Münchner Wochenanzeiger	 13.09.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 13.12.2023

Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum

Schönheitsreparaturen	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 01.09.2023
		
 
Telekommunikationsgesetz	 Bayerisches Fernsehen	 21.11.2023
		
 
Umwandlung	 Süddeutsche Zeitung	 16.01.2023
Untervermietung	 Immostar	 17.03.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 22.03.2023
	 Immostar	 10.11.2023
		
 
Verkehrssicherungspflicht	 Immostar	 10.11.2023
		
 
Wohngebäudeversicherung	 Wochenzeitung HALLO	 19.04.2023
Wohnungseigentumsgesetz (WEG)	 Wochenzeitung HALLO	 11.01.2023
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 20.01.2023
	 Immostar	 20.01.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 01.02.2023
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 10.02.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 01.03.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 26.04.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 10.05.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 17.05.2023
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 14.07.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 26.07.2023
	 Münchner Wochenanzeiger	 16.08.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 19.08.2023
	 tz	 25.09.2023
	 Wochenzeitung HALLO	 18.10.2023
Wohnungsmarkt	 tz	 13.01.2023
	 Münchner Merkur	 18.04.2023
	 tz	 18.04.2023
	 Immobilien Zeitung	 04.05.2023
	 Abendzeitung	 11.05.2023
	 tz	 26.09.2023
	 Münchner Merkur	 26.09.2023
	 Immostar	 20.10.2023
	 Süddeutsche Zeitung 	 24.10.2023
	 Süddeutsche Zeitung 	 25.10.2023
Wohnungbau (siehe energetische Sanierung)		
		
 
Zwangsversteigerung	 Bayerischer Rundfunk	 20.07.2023
Zweckentfremdung 	 Münchner Merkur	 12.09.2023
	 tz	 12.09.2023
	 Süddeutsche Zeitung	 12.09.2023
	 Abendzeitung	 13.09.2023
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City-light Poster  
Hauptbahnhof / 1. UG U-Bahn / Ausg. Schillerstr. 

Stachus Zwischengeschoss 

Sendlinger Tor / Ausgang Sonnenstr. 

Marienplatz / Marienhof / Ausg. Dienerstr.  

Odeonsplatz / Bahnsteig U3/U6  
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   vom 17.01.2023 
 

Von Tom Fleckenstein 

  

Die Zeit drängt: Nur noch bis zum 31. Januar haben Immobilienbesitzer Zeit, ihre Grundsteuererklärung 
abzugeben. Gerade einmal die Hälfte der 36 Millionen Steuerpflichtigen in Deutschland hat das bislang 
erledigt – oft mit falschen Angaben. 

In Bayern wurden bislang über 3,4 Millionen Grundsteuererklärungen abgegeben, meldet das Bayerische 
Landesamt für Steuern. Das entspricht einer Quote von 53 Prozent. Die meisten werden elektronisch online 
erledigt, nur ein Drittel auf Papier. Die Abgabefrist: 31. Januar 2023. Danach haben Städte und Gemeinden 
rund ein Jahr Zeit, die neuen Hebesätze zu berechnen. Ab 2025 werden die neuen Grundsteuerbescheide 
verschickt.  

Sanktionen bei verspäteter Grundsteuererklärung 

Wird der Abgabetermin Ende Januar von den Steuerpflichtigen nicht eingehalten, drohen 
Verspätungszuschläge. Das Finanzamt kann die Grundsteuer dann auch schätzen. Eine Verlängerung der 
Frist ist nur in begründeten Einzelfällen möglich. Die Zahl der Einsprüche ist derzeit vergleichsweise gering: 
Bislang haben 50.000 Steuerpflichtige in Bayern Einspruch gegen den Bescheid eingelegt.  

Drittel der abgegebenen Grundsteuererklärungen falsch 

In ihrer Starnberger Steuerkanzlei hat Sabine Oettinger eine Task Force für die Grundsteuer eingerichtet. 
Viele ihrer Mandanten haben dort ihre Bescheide vom Finanzamt schon zurückerhalten. Die meisten haben 
die Formulare selbst ausgefüllt. Was der Expertin auffällt: "Viele Mandanten haben den Fehler gemacht, 
Nutzflächen wie zum Beispiel den Keller anzugeben, obwohl nur die Wohnflächen zählen," sagt sie. 

Zur Wohnfläche gehört nur die bewohnte Fläche. Abziehen kann man Abstellkammern, den Keller oder den 
Dachboden. Ebenso die Garage bis zu 50 Quadratmeter. Wer jedoch seine Wohnung kurzfristig vermietet, 
zum Beispiel über Airbnb, der muss anteilig die Kellerräume angeben.  

Mindestens ein Drittel der bislang abgegebenen Grundsteuererklärungen sei falsch, heißt es beim 
Immobilienverband IVD. Da hätten auch die zahlreichen Erklärvideos auf den Seiten des Finanzamts nichts 
genutzt. Das Behördendeutsch wird oft nicht richtig verstanden. Hilfe bieten spezielle Softwareprogramme, 
die allerdings rund 40 Euro kosten. 

Deadline für die Grundsteuererklärung - Was 
zu beachten ist 
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   vom 17.01.2023 
 

Wenn nach einigen Monaten das Finanzamt den Bescheid schickt, ist es wichtig, die Angaben nochmal 
genau zu überprüfen. Stimmen sie nicht, hat man nur einen Monat lang Zeit, Einspruch einzulegen. Im 
Internet gibt es dafür Musterbriefe. Später ist das nur noch mit großem zeitlichem und finanziellem Aufwand 
möglich, aber nicht garantiert.  

Steuerexperten raten zu Einspruch  

Die Steuerberaterin Sabine Oettinger, die auch Vizepräsidentin im Landesverband der steuerberatenden 
Berufe in Bayern ist, rät, grundsätzlich Einspruch einzulegen, denn es gäbe bundesweit 
verfassungsrechtliche Bedenken.  

So ist das Modell in Bayern, wo nur nach Flächen berechnet wird, zwar bürokratisch leichter zu meistern, da 
die Grundsteuer nicht jedes Jahr neu berechnet werden muss. "Es werden aber Grundstücke extrem 
ungleich behandelt. Zum Beispiel spielt es keine Rolle, ob das Grundstück in Niederbayern oder im teuren 
Starnberg liegt", sagt die Steuerberaterin.  

Beim Bundesmodell gebe es hingegen keine Möglichkeit, einen niedrigeren Wert anhand eines Gutachtens 
nachzuweisen und in Baden-Württemberg werde ein Bürokomplex mit hunderten Mitarbeitern gleich 
eingestuft wie ein unbebautes Grundstück.  

Haus- und Grundbesitzerverein empfiehlt Papierformular  

Der Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzerverein München, Rudolf Stürzer, rät seinen Mitgliedern 
ebenfalls zum Einspruch, sowie die Daten auf dem Papierformular auszufüllen, was in Bayern problemlos 
möglich ist. Online gäbe es zu viele Fehlerquellen. Rechtsanwalt Stürzer glaubt, dass viele Erklärungen 
noch auf den letzten Drücker abgegeben werden. Hält man den Abgabetermin nicht ein, ist man auf den 
guten Willen des Finanzamts angewiesen. 

"Wer es nicht schafft rechtzeitig abzugeben, kann beim Finanzministerium Verlängerung beantragen," sagt 
Stürzer. "Ob die gewährt wird, entscheiden jedoch die jeweiligen Sachbearbeiter nur in begründeten 
Einzelfällen."  

Daher ist Eile geboten. Bis zum 31. Januar haben alle Eigentümer noch Zeit, die Grundsteuerdaten 
abzugeben. Sie können übrigens die Grundsteuer auf Mieter umlegen, sollten jedoch den Schriftverkehr und 
die Bescheide nachweisen können.  
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RA Rudolf Stürzer ist Studiogast bei München TV zum Thema 
„Erbschaftsteuer“ und erläutert die Forderungen von Haus + Grund nach 
Erleichterungen für Erben von Immobilien.  
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit 
RA Rudolf Stürzer zur Frage, ob Hauseigentümer gegen Bescheide des 
Finanzamtes über die neue Grundsteuer vorsorglich Einspruch einlegen 
sollen.  
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Radio Arabella sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur 
Verlängerung der Abgabefrist für die Grundsteuererklärung.  

 
 
 
 
 
 
 

vom 31.01.2023 

Grundsteuererklärung: Bayern verlängert 
die Frist bis Ende April  
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit 
RA Rudolf Stürzer zur Verlängerung der Abgabefrist für die 
Grundsteuererklärung.  
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von Nico Kellner 

 

Vor allem in den Sommermonaten stellt sich immer wieder die Frage, wie oft man Grillen darf, ohne den 
Nachbarn zu sehr zu stören. Ein Urteil des Landgerichts München legt nun fest: Nicht öfter als vier Mal 
monatlich. 

Im vergangenen Sommer war der Kläger noch am Amtsgericht Wolfratshausen gescheitert. In einem 
Berufungsverfahren gab ihm das Landgericht München I nun recht und verurteilte den Nachbarn des Klägers 
dazu, ein zu häufiges Grillen zu unterlassen.  

Nicht mehr erlaubt ist demnach das Grillen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenendtagen sowie an zwei 
Sonn- oder Feiertagen nacheinander. Außerdem wird eine monatliche Begrenzung festgesetzt – auf vier Mal 
im Monat. Zuwiderhandlungen können mit bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld bestraft werden. 

Bisherige Rechtsprechung strenger  
Für Beobachter scheint dies zunächst ein starker Eingriff in die Handlungsfreiheit aller Grillliebhaber zu sein. 
Rechtsanwalt Rudolf Stürzer ordnet das Urteil allerdings als "sehr großzügig" ein. In bisherigen 
Entscheidungen seien Gerichte restriktiver mit dieser immer wieder auftretenden Streitfrage umgegangen, 
berichtet der Vorsitzende des Vereins "Haus und Grund München".  

Das bayerische Oberste Landesgericht hatte in einer Entscheidung aus dem Jahr 1999 einer Streitpartei 
untersagt, öfter als fünfmal jährlich zu grillen. Damals hatte das Gericht bereits darauf hingewiesen, dass eine 
Einschränkung des Grillens von den jeweiligen Umständen vor Ort abhängig sei. Neben der Anzahl der Tage 
an denen gegrillt wird, ist auch die Größe des Gartens und die Art des Grills entscheidend.  

Wird auf einer Dachterrasse gegrillt, kommt es in der Regel weniger zu Auseinandersetzungen, "als im 
Erdgeschoss mit fünf Balkonen drüber", bestätigt auch Rechtsanwalt Rudolf Stürzer. Im Gesetz stehe freilich 
nicht, wie oft man grillen darf. Das neu ergangene Urteil sei darum eine "reine Einzelfallentscheidung". Vor 
einem anderen Gericht könne ein ähnlicher Fall mit nur geringfügig anderen Umständen "jederzeit anders 
ausfallen". 

Grillverbot in Mietverträgen zulässig 
Anders sehe es allerdings in einem Mietverhältnis aus. Bei der Ausgestaltung eines Mietvertrags könne auch 
ein generelles Grillverbot erteilt werden, sagt Rechtsanwalt Rudolf Stürzer und verweist auf eine dahingehende 
Entscheidung des Landgerichts Essen. Hält sich ein Mieter nicht daran, drohen ihm Abmahnung und 
Kündigung.  

Ebenso könnten Eigentümergemeinschaften einen Mehrheitsbeschluss fassen, um das Grillen in ihrer 
Wohnanlage grundsätzlich zu untersagen. Es empfiehlt sich daher in jedem Fall, beim Grillen Rücksicht auf 
die Nachbarn zu nehmen, um von einem Rechtsstreit abzusehen. 

Nur einmal pro Wochenende: 
Landgericht schränkt das Grillen ein 
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Immobilienmarkt München:  
"Die Hauseigentümer sind total beunruhigt" 

 
Verzeichnet viel Unsicherheit: der Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins, Rudolf Stürzer. 

(Foto: Robert Haas) 

Haus-und-Grund-Chef Rudolf Stürzer rechnet damit, dass die Preise wegen verschärfter 
Klimagesetze und wegen des Mietspiegels weiter nach oben gehen.  

Von Bernd Kastner 

Die Mieten in München werden in den kommenden Jahren weiter drastisch steigen: Das 
prognostiziert der Haus- und Grundbesitzerverein. Dessen Vorsitzender Rudolf Stürzer führt bei 
einem Pressegespräch mehrere Gründe an: den jüngst stark gestiegenen Mietspiegel, den vermehrten 
Verkauf von Mietshäusern und geplante energetische Regelungen von Bund und Europäischer Union. 

Mit dem neuen Mietspiegel, der eine Steigerung von 21 Prozent in den vergangenen zwei Jahren 
verzeichnet, zeigt sich Stürzer erstmals zufrieden. Er bilde nun "zumindest annähernd realistische 
Mietwerte" ab. Seit Erscheinen im März registriere Haus und Grund eine deutlich erhöhte Nachfrage 
nach Beratungen der Mitglieder wegen Mieterhöhung. Stürzer sieht darin einen "Nachholeffekt", weil 
der Mietspiegel 2021 seiner Meinung nach von der Stadt künstlich niedrig gehalten worden sei. 

Weil nach Stürzers Schätzung etwa 40 Prozent der Mietverträge in München an den Preisindex, also 
die Inflation, gekoppelt seien, müssten auch diese Mieter mit teils stark steigenden Kosten rechnen. 
Bei Indexverträgen gilt weder der Mietspiegel als Maximum noch die Kappungsgrenze von maximal 
15 Prozent plus in drei Jahren. 

Einen weiteren preistreibenden Effekt erwartet Stürzer, weil nach seiner Berechnung spürbar mehr 
private Eigentümer klassischer Mietshäuser verkaufen wollten. Die Zahl der angebotenen Einheiten 
sei binnen eines Jahres um gut 50 Prozent gestiegen - auf gut 1800 im vergangenen Januar. Den 
Grund dafür sieht Stürzer in der schlechten Stimmung: "Unter Münchens Hausbesitzern gärt es schon 
lange." Viele seien verärgert ob der aus ihrer Sicht für sie nachteiligen Gesetzgebung und 
Rechtsprechung, des Verwaltungsaufwands und erwarteter Sanierungsvorgaben. 

Zugleich nehme die emotionale Bindung zu den Häusern ab - vor allem, wenn ein Anwesen an die 
nächste Generation vererbt werde. Wenn die neuen Eigentümer Ärger mit ihrer Immobilie 
befürchteten, entschieden sie sich gern für einen Verkauf, sagt Stürzer. Immer wieder werde er 
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      vom 25.04.2023 
 
gefragt: Wissen Sie jemanden, der Häuser kaufen will? In der Regel gingen diese Objekte dann an 
Investoren, die auf höchstmögliche Ausschüttungen und Renditen aus seien. "Dann weht ein anderer 
Wind in Münchens Mietshäusern", sagt Stürzer. 

Eigentümer sind aus dem Häuschen: Wer weiß, was denen noch alles einfällt 

Oft höre er von genervten Eigentümern auch diesen Satz: Wer weiß, was denen noch alles einfällt. 
Gemeint sei der Staat mit seinen Regelungen. Zwei davon kritisiert der Haus-und-Grund-Chef 
massiv: das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die Gebäuderichtlinie der EU. Das GEG wird derzeit 
diskutiert, es sieht nach derzeitigem Stand vor, dass von 2024 an nur noch solche Heizungen neu 
eingebaut werden dürfen, die zu mindestens 65 Prozent regenerativ betrieben werden. Details, auch 
zur staatlichen Förderung, sind noch nicht endgültig geklärt, geschweige denn beschlossen. 

"Die Hauseigentümer sind total beunruhigt", sie seien "aus dem Häuschen": So fasst Stürzer die 
Stimmung in seiner Mitgliedschaft zusammen. Die Debatte verunsichere stark. Ein Grund seien die 
zu erwartenden Kosten für eine neue Hybridheizung inklusive Wärmepumpe. Bei einem 
Einfamilienhaus seien sie etwa dreimal so hoch wie der bisher übliche Austausch des Öl- oder 
Gaskessels. Man müsse künftig mit rund 50 000 Euro rechnen. Wenn es in einem Mietshaus bisher 
Gasetagenheizungen gibt und eine davon irreparabel ausfalle, wären für eine Hybridanlage 
umfangreiche Umbauten nötig. 

 
Wärmepumpen sind nicht die kostengünstigste Lösung für Hauseigentümer. 

(Foto: Silas Stein/dpa) 

Noch größere Auswirkungen befürchtet Stürzer durch die geplante Verschärfung der EU-
Gebäuderichtlinie. Nach Vorschlag des EU-Parlaments, der mit den Mitgliedsstaaten erst noch 
verhandelt wird, müsste binnen zehn Jahren die Energieeffizienzklasse vieler Gebäude verbessert 
werden. In München seien laut Stürzers Schätzung etwa 400 000 Wohneinheiten betroffen, ungefähr 
die Hälfte des Bestands. Um Häuser energieeffizienter zu machen, seien meist eine umfangreiche 
Dämmung oder neue Fenster erforderlich. Viele Eigentümer wären überfordert; würden die Kosten 
auf die Mieter umgelegt, hätten diese Probleme. 

Stürzer fordert, die Vorgaben des GEG und der EU-Richtlinie um mindestens zehn Jahre zu strecken. 
Zudem brauche es höhere staatliche Zuschüsse. Generell würde Stürzer mit Verschärfungen 
zugunsten des Klimaschutzes gerne warten, bis der Strom weitgehend aus erneuerbaren Quellen 
komme. Derzeit nutzten Wärmepumpen aufgrund des hohen Kohleanteils bei der Stromerzeugung 
kaum dem Klima. Werde der Strom regenerativ erzeugt, sagt Stürzer, lasse zugleich der Druck nach, 
Häuser teuer zu dämmen, weil dann ein Wärmeverlust nicht mehr so negativ für das Klima wäre. 
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von Elke Schmidhuber 

 
 

Im Lauf eines Lebens kann sich ganz schön viel Zeug ansammeln. Und so stapelt mancher Mieter die 
Turnschuhe schon im Treppenhaus und die Bierkisten auf dem Balkon. Aber darf man das überhaupt? Was 
erlaubt ist und was nicht – wir haben nachgefragt. 

Ob Mieter nur kahle Aufgänge verschönern wollen oder einfach Dinge vor die Wohnungstür stellen, die in 
der Wohnung keinen Platz finden. Klar ist: das Treppenhaus ist nicht mitgemietet und daher dürfen dort 
Schuhe, Möbel oder Koffer nicht abgestellt werden. Aber wie sieht es mit einem Vorgarten, dem Balkon und 
einer Terrasse aus? Alles Orte, die mit zum Mietobjekt gehören. Darf dort alles gelagert werden, was dem 
Mieter in den Sinn kommt? 

Urteil zu Gerümpel gibt Mietern viel Freiheit bei der Lagerung 

Wer dort jede Menge Gerümpel anhäuft, darf das auch. So urteilte das Amtsgericht Gießen 2021. Ein 
Vermieter hatte einem Mieter fristlos gekündigt. Und das ist nicht zulässig. 

Der Fall: Ein Mieter hatte früher einen Handel mit Trödel betrieben. Überreste davon bewahrte er in Kartons 
auf dem Dachboden und im Keller auf sowie auf den Treppen dorthin, ebenso im Vorgarten des Hauses. Der 
Vermieter sprach dem Mieter wegen der gelagerten Gegenstände eine Kündigung aus. Durch diese sei der 
Zugang zum Haus erschwert, so die Begründung. Insgesamt liege ein vertragswidriger Gebrauch des 
Objekts vor. Der Vertrag sehe eine Nutzung nur zu Wohnzwecken vor. 

Gemietete Flächen nutzen wie man will 

Ganz so einfach ist das aber nicht, wie auch Anja Franz vom Mieterverein München erklärt. "Grundsätzlich 
darf ich den Vorgarten, den Balkon, den Garten, die Garage, die ich ja mitgemietet habe, so nutzen wie ich 
es will." Die Grenze sei aber da, wo Nachbarn gestört würden oder wenn von dem, was auf den Flächen 
lagere, eine Gefahr ausgehe. 

Das Urteil bestätigt das. Darin heißt es: Es stehe dem Beklagten frei, im Rahmen des Mietverhältnisses 
angemietete Räume zu nutzen und hierbei auch Kartons und Gegenstände dort abzustellen und zu lagern. 

 

Gerümpel in der Mietwohnung:  
Was geht - und was nicht 
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Und dennoch gibt es Grenzen, so Mieterschützerin Franz. "Wenn der Balkon eine Abstellkammer ist, darf 
der Vermieter nur etwas sagen, wenn das äußere Erscheinungsbild gestört ist." Dann könne der Vermieter 
sagen, dass der Balkon aufgeräumt werden muss. "Wenn das dann nicht passiert, muss der Vermieter 
abmahnen und erst dann kann er kündigen." Ob das tatsächlich aber ein Kündigungsgrund ist, sei die Frage. 

Grenzen gibt es fürs Gerümpel aber trotzdem 

Doch wo genau sind die Grenzen, für Fahrräder, Bierkästen, Kühlschränke, Schuhe? An sich gehe von 
einem Kühlschrank keine Gefahr aus, so Franz, wenn dort beispielsweise ein Stromanschluss sei. "Es 
kommt auf die Größe an und ob das äußere Erscheinungsbild gestört ist." Natürlich dürfe man einen 
Bierkasten auf einen Balkon stellen, davon gehe keine Gefahr aus. "Ich kann auch Schuhe rausstellen. Aber 
alles in Maßen und nicht als Abstellkammer nutzen." Was wohl nicht gelagert werden dürfe, ist Essen oder 
Küchenmüll. Davon könne Ungeziefer angelockt werden. 

Im Garten keine alten Autos abstellen 

Unter Abfall wird aber einiges mehr gesehen als Essbares. So dürfen im Garten oder Vorgarten keine Autos 
abgestellt werden, wenn diese nicht mehr fahrbereit sind. Sogenannte Altautos stellen Abfall im Sinne des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes dar. Sie müssen anerkannten Annahmestellen überlassen werden, so urteilte 
das Verwaltungsgericht Cottbus. 

Vermieter kann in bestimmten Fällen Entrümpelung verlangen 

Auch wenn Schäden an Gebäuden und für die Umwelt zu befürchten sind, kann der Vermieter die 
Entrümpelung einfordern, so Rudolf Stürzer vom Eigentümerverband Haus und Grund. "Wenn ein Mieter 
auf seiner Terrasse oder Balkon in erheblichem Umfang Gerümpel lagert, dann stellt das schon einen 
unsachgemäßen Gebrauch der Mietsache da. Der Vermieter kann ihn daher zur Beseitigung der 
Gegenstände auffordern und ihn auch notfalls, wenn der Mieter der Aufforderung nicht nachkommt, auch 
gerichtlich in Anspruch nehmen." Eine Kündigung sei erst dann möglich wenn der Mieter dem Urteil des 
Gerichts auch nicht nachkommen sollte oder, wenn durch den Unrat die Substanz des Hauses geschädigt 
werde, z.B. wenn es zu Feuchtigkeitsschäden an dem Gebäude komme. 

Ebenso wenn eine Gefahrensituation der Nachbarschaft durch die gelagerten Gegenstände gegeben ist. 
Zum Beispiel bei der Lagerung von Benzin, Lacken oder Lösungsmitteln. Dann können Mieter zur 
Beseitigung aufgefordert und nach Abmahnung auch gekündigt werden. 

Kündigung des Mieters möglich – Hürden sind aber hoch 

Das Amtsgericht Gießen urteilte dazu: Erst beim Vorliegen einer erheblichen Belästigung der Nachbarn oder 
bei einer konkreten Gefährdung ist eine Kündigung nach vorheriger Aufforderung zur Beseitigung möglich. 
Grundsätzlich dürfen Mieter alle Orte zustellen, die sie zum alleinigen Gebrauch angemietet haben. Dazu 
zählen Vorgarten, Terrasse und auch Balkon.  

In Mehrfamilienhäusern hat das aber Grenzen, wie Anja Franz vom Mieterverein München erklärt. "In einem 
Mehrfamilienhaus herrscht immer der Grundsatz der Rücksichtnahme. Das besagt, dass ich natürlich meine 
Wohnung und den Balkon so nutzen kann wie ich will, aber so, dass der Nachbar und die Mitbewohner nicht 
beeinträchtigt werden." 

Als Beeinträchtigung kann hier auch die Störung des Gesamtbilds eines Gebäudes gesehen werden. Darum 
sollte ein Balkon besser nicht als Lagerstätte für Gerümpel genutzt werden. 
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vom 01.05. bis 07.05.2022 

 

 

 

 

München TV berichtet über die Jahreshauptversammlung mit Prof. Dr. Sinn und 
sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den Themen der Pressekonferenz: 

1. Neuer Mietspiegel – Starke Zunahme von Mieterhöhungen 
Moderate Erhöhungen bei Indexmieten 

 

2. Münchner Mietshäuser – Immer mehr Eigentümer wollen verkaufen 
 

3. Habeck – Gesetz und EU-Wahnsinn 
Die Folgen für die Münchner Wohnungsmieten 
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Seit 1879 die Interessenvertretung der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer 

HAUS+GRUND MÜNCHEN 
Sonnenstraße 13 III 
80331 München 
 
Telefon 089/55141 - 0 
Telefax 089/55141 - 366 HAUS- UND GRUNDBESITZERVEREIN MÜNCHEN  und Umgebung e. V.  

 
 

         München, den 31.05.2023 
 

 
Münchner Mietshäuser – Immer mehr Eigentümer wollen 

verkaufen 
 
Schlechte Stimmung bei Münchens Hausbesitzer. Immer mehr Eigentümer insb. von 
Mehrfamilienhäusern wollen in nächster Zeit verkaufen. Die Zahl der zum Kauf ange-
botenen Häuser und Wohnungen ist in München innerhalb eines Jahres um 55 % ge-
stiegen (von 1184 im Januar 2022 auf 1839 im Januar 2023). Der Stadt München sind 
inzwischen über 60 Häuser mit insgesamt ca. 2.000 Wohnungen zum Kauf angeboten 
worden. OB Dieter Reiter kann sich das nach Presseberichten nicht erklären. Wir 
schon. Unter Münchens Hausbesitzern gärt es schon lange. Eine zunehmend einsei-
tige auf den Mieter ausgerichtete Gesetzgebung und Rechtsprechung konnte – weil 
dadurch auch die Schaffung von neuen Wohnraum verhindert wurde – den Anstieg 
der Mieten in Ballungsräumen wie München zwar nicht verhindern; frustriert und ver-
ärgert aber zunehmend Hauseigentümer und Vermieter u.a. durch einen ausufernden 
Verwaltungsaufwand mit immer höheren Anforderungen u.a. an Betriebskostenab-
rechnungen, Steuererklärungen, Pflicht zum Einbau funkablesbarer Geräte etc. etc. 
Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Neuestes Beispiel: „Daumenschraube“ CO²-
Steuer, die immer stärker angezogen wird, um Eigentümer zu teuren energetischen 
Sanierungen zu zwingen.  
Hinzukommt die Angst gerade älterer Hauseigentümer, sich die umfangreichen ener-
getischen Sanierungen nicht leisten zu können, zu denen sie in den nächsten Jahren 
durch die Verschärfung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) u.a. Verpflichtung zu 
Hybridheizungen, Wärmepumpen etc. und EU-Bestimmungen (umfangreiche Wärme-
dämmmaßnahmen etc.) gezwungen werden sollen. Daher können die Vermieter auch 
nicht ernsthaft mit einer zumindest teilweisen Umlage der Kosten auf die Mieter rech-
nen. Diese Modernisierungsumlage wurde bereits in der Vergangenheit kontinuierlich 
reduziert - von früher 14 % auf 11 %, jetzt auf 8 % und nach dem Willen von Mieter-
verbänden soll sie für energetische Sanierungen ganz abgeschafft werden. Dann 
bleibt der Hauseigentümer vollends auf den Sanierungskosten von mehreren 
€ 100.000 für ein Mietshaus sitzen. Auf die Frage, wie insb. ältere Eigentümer diese 
Kosten finanzieren sollen, hat die Politik bisher nur ausweichende Antworten geliefert. 
„Wer weiß, was denen noch alles einfällt“, höre ich oft von Eigentümern. Dann jetzt 
lieber schnell verkaufen. Dementsprechend registrieren auch Makler einen stark ge-
stiegenen Beratungsbedarf bei Eigentümern von Mehrfamilienhäusern, die sich über 
einen Verkauf informieren möchten. 
Das Problem für die Mieter: Die Stadt kann aus finanziellen Gründen nicht alle ange-
botenen Häuser kaufen. Private Eigentümer wollen sie nicht kaufen. Bleibt nur der ge-
werbliche, häufig ausländische Investor, dessen Finanzierer und Anleger höchstmög-
liche Ausschüttungen und Renditen sehen wollen. Dann aber „weht ein anderer Wind“ 
in Münchens Mietshäusern mit den allseits bekannten Folgen. 
 
Rechtsanwalt Rudolf Stürzer 
Vorsitzender Haus + Grund München 
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Neuer Mietspiegel – Starke Zunahme von Mieterhöhungen 

Moderate Erhöhungen bei Indexmieten 
 
Die Rechtsabteilung von HAUS + GRUND München registriert seit Erscheinen des 
neuen Münchner Mietspiegels 2023 eine deutliche Zunahme von Mieterhöhungen. Die 
25 Juristinnen/Juristen mit ca. 50.000 Rechtsberatungen pro Jahr berichten von einem 
Anstieg bei der Beratung und Durchführung von Mieterhöhungen zwischen 50 und 
100 %.  
Die durchschnittliche Nettokaltmiete ist seit dem letzten Mietspiegel 2021 von 
€ 12,05/m² auf € 14,58/m², d.h. um 21 %, in zwei Jahren gestiegen. Dies sorgte im 
Münchner Sozialreferat und bei Mieterverbänden für große Aufregung und einer 
erneuten Forderung nach einem Mietenstopp durch den Gesetzgeber. OB Reiter 
nannte die Zahlen „niederschmetternd“.  
Verkannt wird dabei allerdings, dass seit dem letzten Mietspiegel 2021 nicht die 
Mieten, sondern lediglich die Mietspiegelwerte stark gestiegen sind. Der Grund: Die 
Stadt hatte bereits für den Mietspiegel 2021 die Daten durch ein 
Marktforschungsunternehmen erheben und vom Statistik-Lehrstuhl der Uni München 
auswerten lassen. Das Ergebnis der damaligen Auswertungen, für das der Stadt, d.h. 
dem Steuerzahler, Kosten in Höhe von mehreren € 100.000 entstanden sind, ließ die 
Stadt vernichten, da ihr die Mietwerte zu hoch waren. Die Corona-Pandemie habe das 
Ergebnis zu Ungunsten der Mieter verfälscht – so die fadenscheinige Begründung, die 
sich jetzt als unzutreffend erwiesen hat. Nach unseren Daten betrug die 
Durchschnittsmiete 2021 bereits € 13,80/m². Mit der dann von der Stadt nachträglich 
in Auftrag angegebenen – wieder Kosten verursachenden – Fortschreibung des 
Mietspiegels 2019 durch den damals schwachen Lebenshaltungskostenindex von 
1,6 %/Jahr konnte die Stadt die durchschnittliche Mietspiegelmiete 2021 künstlich auf 
€ 12,05/m² drücken.  
 
Eine nochmalige Fortschreibung nach dem Lebenshaltungskostenindex war für 2023 
gesetzlich nicht mehr zulässig und wäre bei der derzeitigen Indexentwicklung auch 
nicht im Sinne der Stadtverwaltung. Daher mussten die Daten – wie schon für den 
Mietspiegel 2021 geschehen – für 2023 nochmal erhoben und nach dem von HAUS + 
GRUND München vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 2019 erstrittenen 
Urteil auch veröffentlicht werden. Diese Umstände führen nun zu dem starken Anstieg 
auf zumindest annähernd realistische Mietwerte. Vermieter, die durch die vorherigen 
Mietspiegel mit realitätsfernen Werten blockiert waren, holen dies jetzt nach.  
 
Moderate Erhöhungen bei Indexmieten 
Entsprechendes ist bei Wohnungsmieten bei Indexmietklauseln zu beobachten, die in 
ca. 40 % aller Münchner Wohnungsmietverträge enthalten sind. Bei diesen 
Mietverträgen richten sich Mieterhöhungen nicht nach dem Mietspiegel, sondern 
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ausschließlich nach dem Lebenshaltungskostenindex. Dieser ist in den letzten 10 
Jahren um lediglich 20 % gestiegen. Dagegen stiegen die Mieten in diesem Zeitraum 
um 30 %. Dadurch liegen die Mieten von älteren, d.h. z.B. vor 10 oder 15 Jahren 
abgeschlossenen Index-Mietverträgen, z.T. deutlich unter der ortsüblichen Miete. 
Diese Mieten werden derzeit am häufigsten erhöht. Dabei ist allerdings zu beobachten, 
dass insb. Vermieter, die in den letzten Jahren eine Indexmiete mit einer ortsüblichen 
Miete abgeschlossen haben – entsprechend unserer Beratungen und Empfehlungen 
– nur einen Teil der gesetzlich zulässigen Indexsteigerung verlangen.  
 
 
Rechtsanwalt Rudolf Stürzer 
Vorsitzender Haus + Grund München 
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Habeck – Gesetz und EU-Gebäuderichtlinie 

Die Folgen für Hauseigentümer und Mieter 

 
Die von der Bundesregierung geplante Verschärfung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sieht 
vor, dass ab 1.1.2024 – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nur noch sog. Hybridheizungen 
eingebaut werden dürfen, d.h. Heizungen mit fossilen Brennstoffen (z.B. Gas) müssen zwingend 
zu 65 % mit erneuerbaren Energien (z.B. Wärmepumpe) kombiniert werden.  
 
Die Kosten hierfür belaufen sich auf das Dreifache dessen, was die Erneuerung eines Öl-
/Gaskessels bisher gekostet hat (ca. € 50.000 statt ca. € 15.000 – € 20.000 bei einem 
Einfamilienhaus; € 100.000 statt € 30.000 bei einem Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen). 
Richtig teuer wird es, wenn die Hybrid-Anlage infolge einer schlechten Wärmedämmung des 
Hauses ineffizient arbeitet (hoher Stromverbrauch der Wärmepumpe) und deshalb umfangreiche 
Wärmedämmmaßnahmen erforderlich werden; ferner, wenn aufgrund der niedrigen 
Vorlauftemperaturen der neuen Anlage eine Vergrößerung der Heizflächen (Wand-/ 
Fußbodenheizung statt Heizkörper) erforderlich wird, um die Erreichung angenehmer 
Raumtemperaturen sicherzustellen. Dann können Kosten im 6-stelligen Bereich anfallen.  
Gleiches gilt bei den in älteren Mietshäusern weit verbreiteten Gasetagenheizungen. Fällt die 
Anlage in nur einer Wohnung irreparabel aus, muss für das gesamte Haus eine Zentralheizung 
mit Hybrid-Technik eingebaut werden. Für diese Fälle hat die Ampel-Koalition die Frist für den 
Umbau von Etagen- auf Zentralheizung von 6 auf 13 Jahre verlängert. Dies bedeutet allerdings, 
dass auch eine neu eingebaute Gastherme noch vor Ablauf ihrer Lebensdauer einer 
Zentralheizung weichen und entsorgt werden muss. Auch das Problem der exorbitanten Kosten 
der Umstellung auf Zentralheizung (u.a. Verlegung der Heizleitungen von der Zentrale in jede 
einzelne Wohnung, eventuell Umbau auf Fußbodenheizung wegen der niedrigen 
Vorlauftemperatur) im  
6-stelligen Bereich für ein durchschnittliches Mehrfamilienhaus ist damit nicht gelöst.  
 
EU-Gebäuderichtlinie 
Diese Vorgaben des GEG werden allerdings noch übertroffen durch das, was aufgrund der EU-
Gebäuderichtlinie auf Eigentümer und Mieter zukommt. Danach sollen alle Wohnhäuser bis 2030 
mindestens die Energieeffizienzklasse „E“ und bis 2033 mindestens die mittlere 
Energieeffizienzklasse „D“ erreichen. Die Energieeffizienzklasse „E“ erreichen derzeit nur neuere 
Wohngebäude. 48 % der Wohngebäude sind in die schlechteren Effizienzklassen F, G und H 
eingestuft. Dies betrifft Wohnungen und Häuser mit einem Verbrauch von mehr als 160 kWh pro 
Quadratmeter und Jahr. Dies bedeutet: Liegt der Verbrauch einer 80 m² großen Wohnung über 
1.300 m³ Gas bzw. 1.300 Liter Öl/Jahr oder eines 120 m² großen Einfamilienhauses über 2.000 
m³ Gas bzw. 2.000 Liter Öl/Jahr liegt ein Sanierungsfall vor. Dies betrifft in München 
schätzungsweise ca. 400.000 Wohnungen und Häuser, die unsaniert oder nur teilsaniert sind.  
 
Die von der EU-Richtlinie geforderte Aufrüstung auf die Effizienzklasse „E“ setzt umfangreiche 
energetische Sanierungsmaßnahmen voraus; abhängig davon, wie schlecht der energetische 
Zustand im Einzelfall ist. Regelmäßig werden aber umfangreiche Dämmmaßnahmen an der 
Fassade, des Daches und der Geschoßdecken wie auch der Einbau neuer Fenster und Türen 
mit Dreifach-Wärmeschutzverglasung erforderlich sein.  
Bei einem Mehrfamilienhaus aus den 50er/60er Jahren mit bauzeittypischem Standard können 
dabei inklusiv eventuell notwendiger Zusatzarbeiten (z.B. Dacheindeckung, Malerarbeiten) und 
Nebenkosten (Energieberater, Architekt) Kosten von € 500 bis € 1.000/m² Wohnfläche – im 
Einzelfall auch darüber – entstehen, d.h. für ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen und 
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800 m² Wohnfläche € 400.000 bis € 800.000. Nach Abzug einer z. Zt. noch nicht festgelegten 
staatlichen Förderung von evtl. 30 % bleiben € 280.000 bis € 560.000.  
 
Unbezahlbar für Eigentümer, Mieter und WEGs 
Für Eigentümer von selbstgenutzten Häusern und Wohnungen ist dies ebenso unbezahlbar wie 
für Wohnungseigentümergemeinschaften. Nach einer Umfrage des Verwalterverbandes VDIV 
unter 1.600 Hausverwaltern sind 96 % der WEGs nicht in der Lage, umfassende energetische 
Sanierungen vorzunehmen, weil die Instandhaltungsrücklagen dafür nicht annährend ausreichen 
und die Eigentümer nicht in der Lage sind, deutlich höhere Rücklagen zu leisten oder 
Sonderumlagen zu zahlen. 
 
Gleiches gilt für Mieter. Erneuert der Vermieter die Heizungsanlage freiwillig, d.h. nicht anlässlich 
eines Defekts oder aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung, kann er die aufgewendeten Kosten 
wie auch die Kosten für Wärmedämmmaßnahmen etc. gem. § 559 BGB als 
Modernisierungskosten auf die Miete umlegen, d.h. die Jahresmiete um 8 % der auf die Wohnung 
entfallenden Kosten erhöhen; max. um monatlich € 3/m².  
 
Beispiel: Muss der Vermieter nächstes Jahr nach dem „Habeck-Gesetz“ (GEG) die Gasheizung 
gegen eine Hybridanlage mit Wärmepumpe tauschen und im Jahr 2030 nach der EU-
Gebäuderichtlinie umfangreiche Wärmedämmmaßnahmen durchführen (Gesamtkosten nach 
Abzug der staatlichen Förderung ca. € 900/m² Wohnfläche) betragen die anteiligen Kosten für 
eine 80 m² große Wohnung € 72.000 (€ 900/m² x 80 m²). Diese Kosten kann der Vermieter gem. 
§ 559 BGB in zwei Schritten auf die Miete aufschlagen (€ 72.000 x 8 % / 12 = € 480 monatlich, 
d.h. plus € 6/m² monatlich).  
Dementsprechend kann der Vermieter die Miete im Jahr 2024 um € 3/m² und nochmals im Jahr 
2030 um weitere € 3/m² d.h. insgesamt um € 6/m² erhöhen. Die durchschnittliche Nettomiete für 
eine 80 m² große Wohnung aus den 50er/60er Jahren würde somit von derzeit € 893 (€ 11,17/m² 
gem. Münchner Mietspiegel 2023) um € 480 auf € 1.373, d.h. um mehr als 50 % steigen.  
Die voraussichtliche Halbierung der Heiz- und Warmwasserkosten aufgrund der energetischen 
Sanierungsmaßnahmen von derzeit ca. € 150 auf € 70 € monatlich ist dabei der „Tropfen auf den 
heißen Stein“.  
 
Praktische Probleme mit Wärmepumpen 
Neben den exorbitanten Kosten, die mit dem Umbau einer herkömmlichen Gas-/Ölheizung auf 
eine Hybridanlage mit Wärmepumpe verbunden sein können, werden die Bürger über Probleme, 
die mit Wärmepumpen bereits jetzt zahlreich auftreten, nicht aufgeklärt:  
- Deutlich steigende Heizkosten 

Insbesondere bei älteren Gebäuden mit einer Wärmedämmung, die nicht neuem Standard 
entspricht, arbeiten Wärmepumpen ineffektiv mit extrem hohen Verbrauch von Strom. Dies 
betrifft nach einer Studie des Forschungsinstituts für Wärmeschutz München im Jahre 2022 
etwa die Hälfte aller Wohngebäude. Mit der Hybridanlage wird zwar einerseits Gas eingespart, 
weil ein Teil der Wärme von der Wärmepumpe erzeugt wird. Diese benötigt ihrerseits jedoch 
Strom, der im Durchschnitt dreimal so teuer ist wie Gas (Gas: € 0,12/kWh; Strom: € 0,36/kWh). 
Dies hat für die Nutzer von nicht optimal gedämmten Gebäuden deutlich steigende 
Heizkosten zur Folge. 

  
- Klimaschädliche Stromproduktion 

Der für die Wärmepumpen erforderliche Strom wird derzeit noch überwiegend durch nicht 
erneuerbare Energien (insbes. klimaschädliche Kohle- und Gaskraftwerke) erzeugt. Auf das 
Klima werden Hybridanlagen daher erst dann positive Auswirkungen haben, wenn der für die 
Wärmepumpen benötigte Strom aus erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Wind-, Wasserkraft 
etc.) kommt. 
 

- Umweltschädliches Kältemittel 
Giftiges, durch Microplastikanteile krebserregendes Kältemittel (R410a), das immer noch 
überwiegend verbaut wird, da natürliche Kältemittel (R290) um ein Vielfaches teurer sind. Daher 
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will das EU-Parlament und Wirtschaftsminister Robert Habeck sog. F-Gase (Fluorierte 
Kältemittel) verbieten. Die meisten Wärmepumpen nutzen bislang aber genau dieses 
Kältemittel.  
 

- Überlastung der Stromnetze 
Auf die politisch gewünschte schnelle Verbreitung von Wärmepumpen auf über 500.000 Stück 
pro Jahr sind insbes. auch in Verbindung mit dem gleichzeitig geforderten Ausbau der 
Elektromobilität weder die öffentlichen noch die hausinternen Stromnetze ausgelegt. Beispiel: 
Bereits jetzt kann Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia in verschiedenen Städten 
70 % seiner bereits installierten Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen, weil wegen zu 
schwacher Netzkapazitäten nicht genügend Strom zur Verfügung steht – obwohl die Umstellung 
auf Wärmepumpen erst am Anfang steht.  

 
- Hohe Zusatzkosten 

Zusätzlich zu stark steigenden Heizkosten entstehen hohe individuelle Kosten durch eine evtl. 
notwendige Verstärkung des Strom-Hausanschlusses mit Erneuerung des 
Sicherungskastens aufgrund der zusätzlichen hohen Stromlast der Wärmepumpe. Ferner 
weitere Kosten durch Umlage der Allgemeinkosten für den notwendigen Ausbau des 
öffentlichen Stromnetzes auf die Stromkunden.  

 
- Erhöhte Betriebskosten 

Ferner entstehen erhöhte Betriebskosten durch die bei bestimmten Typen gesetzlich 
vorgeschriebene, jährlich durchzuführende Druckprüfung der Wärmepumpe. 

 
- Zunehmende Nachbarstreitigkeiten 

Bereits jetzt ist eine deutliche Zunahme von Nachbarstreitigkeiten aufgrund der 
Geräuschbelästigung insb. durch Luftwärmepumpen festzustellen. 

 
Öffentliche Gebäude 
Öffentliche Gebäude und Nicht-Wohngebäude sollen bereits bis 2027 die Energieeffizienzklasse 
„E“ und bis 2030 die Energieeffizienzklasse „D“ erreichen. Vorgesehen ist darüber hinaus, dass 
die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass neue Gebäude, die von öffentlichen Behörden 
genutzt werden, ab dem 1.1.2026 und alle anderen neuen Gebäude ab 1.1.2028 als Null-
Emissions-Gebäude ausgeführt werden.  
Die Folge: Eigentümer und Mieter werden damit nicht nur mit exorbitanten Kosten der von ihnen 
genutzten Immobilie belastet. Sie zahlen zusätzlich mit ihren Steuern die notwendigen 
energetischen Sanierungsmaßnahmen aller öffentlichen Gebäude, d.h. u.a. der Schulen, 
Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude etc., die sich meist in einem schlechteren energetischen 
Zustand befinden als die Gebäude privater Eigentümer und daher einen noch gigantischeren 
Sanierungsaufwand erfordern.  
 
Kommunale Wärmeplanung und Förderung 
Die Vorgaben des GEG sowie der EU-Richtlinie in der jetzigen Form sind von der Mehrheit der 
Bürger nicht bezahlbar und bei einem Großteil der Bestandsgebäude technisch auch nicht 
umsetzbar. HAUS + GRUND lehnt daher die Vorgaben in der jetzigen Fassung ab – im Sinne der 
Eigentümer, aber auch der Mieter und fordert dazu auf, die energetischen Vorgaben auf ein 
bezahlbares und technisches Maß zu reduzieren, das auf eine breite Akzeptanz in der 
Bevölkerung stößt, ohne die die Energiewende nicht gelingen wird. Dazu müssen auch die 
Zeiträume für die Umsetzung von energetischen Vorgaben deutlich gestreckt werden. 
Insbesondere ist für Hauseigentümer eine Umsetzung vor Abschluss von kommunalen 
Wärmeplanungen nicht zumutbar. Eigentümer müssen u.a. wissen, ob und wann als Alternative 
zu einer neuen Heizung der Anschluss des Anwesens an ein Nah- oder Fernwärmenetz möglich 
ist. Ferner müssen Förderprogramme und Zuschüsse deutlich erhöht werden und durch attraktive 
steuerliche Abschreibungen Anreize zu einer freiwilligen früheren Umsetzung geschaffen werden.  
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                                                               vom 04.05.2023 
 

"Wenn etwas Ärger macht, kommt es weg" 
Von Alexander Heintze  

 
Wohn- und Geschäftshäuser waren lange Zeit auf dem Münchner Markt ein seltenes Gut. Das könnte sich bald ändern. 

München. Dem Münchner Zinshausmarkt könnte ein Ausverkauf bevorstehen. Der Eigenheimverband Haus & 
Grund sieht frustrierte Hausbesitzer und rechnet wegen der verschärften Sanierungsauflagen mit einer 
Verkaufswelle sowie drastisch steigenden Mieten. 

Jahrelang war es auf dem Münchner Markt für Zinshäuser ruhig. Doch seit 2018 steigt die Zahl der verkauften 
Wohn- und Geschäftshäuser. Nach Angaben des Maklerunternehmens Engel & Völkers wurden im 
vergangenen Jahr 169 Mehrfamilienhäuser im Wert von 2,15 Mrd. Euro verkauft. Das Angebot könnte künftig 
deutlich größer werden, schätzt Rudolf Stürzer, Vorstand der Münchner Hausbesitzervereinigung Haus & 
Grund. "Bei Münchens Hausbesitzern gärt es schon lange", erklärt Stürzer. Immer mehr Eigentümer, 
insbesondere von Mehrfamilienhäusern, wollten in nächster Zeit verkaufen, berichtet er aus seinen Gesprächen 
mit Immobilienbesitzern.  

Hauptgrund dafür seien die Vorhaben zur energetischen Sanierung der Bundesregierung und der Europäischen 
Union. Die mieterfreundlichen Gesetze, immer höhere Anforderungen und der zunehmende 
Verwaltungsaufwand frustriere und verärgere die Hausbesitzer. Hinzu komme die Angst gerade älterer 
Eigentümer, sich die anstehenden energetischen Sanierungen nicht leisten zu können. 

Stürzer kritisiert dabei vor allem das von der Bundesregierung geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die 
vom europäischen Parlament beschlossene Gebäuderichtlinie. Allein das GEG führe bei einem 
durchschnittlichen Mehrfamilienhaus zu Investitionen im sechsstelligen Bereich. "Noch dramatischer ist, was 
durch die EU-Richtlinie droht", warnt Stürzer. Nach dem Willen der EU sollen alle Wohnhäuser bis 2030 
mindestens die Energieeffizienzklasse E und bis 2033 die Energieeffizienzklasse D erreichen. 

Die Hausbesitzervereinigung rechnet vor, dass bei einem unsanierten Mietshaus aus den 1950er Jahren 
Kosten zwischen 500 Euro/qm und 1.000 Euro/qm anfallen können. "Das ist nicht leistbar von den 
Hauseigentümern und nicht bezahlbar von den Mietern", resümiert Stürzer. Er geht davon aus, dass die 
Sanierungspläne zu "gewaltigen Mieterhöhungen" führen werden. Nach Schätzung des Verbands sind von den 
Sanierungsauflagen in München etwa 400.000 Wohnungen betroffen, die nicht oder nur teilweise saniert sind. 
Das entspricht fast der Hälfte des Wohnungsbestands in der Landeshauptstadt. 

Mehr noch als die momentan diskutierten Gesetze beschäftige die Eigentümer die Unsicherheit. "Wer weiß, 
was denen noch alles einfällt", höre er oft von Eigentümern, so Stürzer. Daher würden viele über einen Verkauf 
nachdenken. Ein weiterer Grund für die steigende Zahl an Angeboten ist laut Stürzer, dass bei der erbenden 
Generation keine emotionale Bindung an die Immobilie vorhanden sei. "Wenn etwas Ärger macht, kommt es 
weg", fasst Stürzer die Einstellung zusammen. Er fürchtet, dass mangels inländischer Interessenten vermehrt 
ausländische Investoren in diese Lücke stoßen werden. Dann aber "weht in Münchens Mietshäusern ein 
anderer Wind". 

vom 02.05.2023 
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weg", fasst Stürzer die Einstellung zusammen. Er fürchtet, dass mangels inländischer Interessenten vermehrt 
ausländische Investoren in diese Lücke stoßen werden. Dann aber "weht in Münchens Mietshäusern ein 
anderer Wind". 



   vom 05.05.2023 
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Von: Lorenz Storch 

  

 

Die CSU kritisiert Pläne für ein Bundesgesetz zur kommunalen Wärmeplanung als "staatliche 
Heizungsspionage", weil Informationen über die Heizung einzelner Häuser gesammelt werden sollen. Doch 
auch das CSU-geführte Bayern erhebt solche Daten bereits. 

Dieses Gesetz wird schon länger erwartet: ein Rahmen für die kommunale Wärmeplanung. Sie gilt als nötig, 
damit viele drängende Fragen rund um das Heizen der Zukunft geklärt werden können: Wer darf in seinem 
Haushalt künftig auf einen Fernwärmeanschluss hoffen? Wo lohnt sich in einem Viertel ein Nahwärmenetz? 
Wie lange bleibt das Erdgasnetz an welchen Stellen bestehen? Wo kann man künftig per Leitung Wasserstoff 
beziehen – und wo nicht? Dass diese Wärmeplanung schnell kommt, nennt etwa der Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) "entscheidend". 

CSU nennt Gesetz zur Wärmeplanung "Heizpranger" 

Aus dem Bundesbauministerium ist jetzt ein Referentenentwurf für das Wärmeplanungsgesetz bekannt 
geworden, das Medienhaus Table.Media hat ihn online veröffentlicht. Nachdem die "Bild"-Zeitung darüber 
berichtet hatte, kritisierte die CSU in sehr scharfer Form, dass vorgesehen sei, Daten über die 
Heizgewohnheiten von Bürgern zu sammeln. CSU-Generalsekretär Martin Huber sprach von einem geplanten 
"Heizpranger", in Social-Media-Äußerungen verkündete die CSU ein "Nein zu staatlicher Heizungsspionage". 

Allerdings ist im CSU-geführten Bayern eine ähnliche Regelung ohnehin bereits seit Anfang dieses Jahres in 
Kraft. Bei den Grünen stieß die heftige CSU-Attacke auf das Wärmeplanungsgesetz der Ampelkoalition 
deswegen auf Unverständnis. "Das kommt raus, liebe CSU, wenn man seine eigenen Gesetze in Bayern nicht 
kennt. Absurd," kommentierte etwa Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. 

CSU nennt Wärmeplanungs-Gesetz "Heizungsspionage" - Grüne weisen auf bayerisches Gesetz hin 

Ich möchte eingebundene Tweets in BR24 sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) 
an Twitter übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der 
Datenschutzerklärung durch Anklicken des Opt-Out-Buttons geändert werden. 

  

Angebliche Heizungsspionage: Auch 
Bayern erhebt Daten 
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In Bayern erheben Schornsteinfeger die Daten 

Die bayerische Regelung sieht so aus: Nach Artikel 6 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes müssen die 
Bezirksschornsteinfeger Daten über jede einzelne Heizung ermitteln und in elektronischer Form an das 
Landesamt für Statistik schicken, "zum Zweck einer räumlich hochaufgelösten Energie- und 
Emissionsberichterstattung". Erhoben wird dabei, um welche Heizungsart es sich handelt, welchen Brennstoff 
sie nutzt, die Nennwärmeleistung, das Alter der Anlage, der Standort und die Anschrift. Außerdem "Angaben 
über ihren Betrieb".  

Tatsächlichen Energieverbrauch will nur Bund wissen 

Eine Sprecherin des bayerischen Landesamts für Statistik erläuterte auf BR-Nachfrage, dass damit technische 
Daten gemeint seien, aber nicht Angaben zum tatsächlichen Energieverbrauch oder Betriebsstunden. Auch 
das Ergebnis der Kaminkehrer-Prüfung der Feuerstätten werde nicht weiter gemeldet. Tatsächlich erhoben 
wurden in Bayern bisher noch keine Heizungsdaten, das genaue Verfahren werde noch konzeptioniert.  

Der Gesetzesentwurf aus dem Bundesbauministerium sieht dagegen vor, dass auch der Energieverbrauch 
der vergangenen drei Jahre übermittelt werden soll -hier liegt der wesentliche Unterschied zwischen Bayern 
und dem Bund, was die Erhebung von Wärmedaten aus Haushalten angeht. 

Energiewirtschaft: Sparsam mit Daten umgehen 

Der Geschäftsführer des Verbands der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW), Detlef Fischer, 
glaubt nicht, dass diese Verbrauchsdaten für die Planung von Netzen erforderlich sind. Die könnten sich 
ohnehin schnell ändern, wenn Menschen umziehen oder sich die Lebensumstände wandelten.  

Er plädiert dafür, bei der Wärmeplanung möglichst sparsam mit Daten umzugehen: "Die Bundesregierung 
schießt bei der Datenerhebung über das Ziel hinaus. Wer die Wärmeplanung zügig zu einem Ergebnis bringen 
will, muss sich auf das Wesentliche konzentrieren." 

In Bayern sind kommunale Wärmepläne nur freiwillig 

In Bayern werden kommunale Energienutzungspläne bisher von den Städten und Gemeinden nur auf 
freiwilliger Basis erstellt, der Freistaat bietet dafür eine Förderung an. Bereits Pflicht sind Wärmepläne für 
Kommunen in den Ländern Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hessen. Nordrhein-
Westfalen plant ein solches Landesgesetz. Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein regeln in ihren 
Klimaschutzgesetzen, dass für die Wärmeplanung auch Daten zum Energieverbrauch der Haushalte erhoben 
werden. 

"Haus und Grund" begrüßt die Pläne grundsätzlich 

Der Verband "Haus und Grund München" begrüßt auf Anfrage von BR24 grundsätzlich die Pläne der 
Ampelkoalition für eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung. Hauseigentümer bräuchten im Ergebnis 
nach Vorstellung des Verbands einen verbindlichen Versorgungsatlas ihrer Kommune.  

Darin sollten für jedes Wohngebäude Zeitpunkt und Art der klimaneutralen Wärme- und Energieversorgung 
ausgewiesen sein. So könnten Immobilienbesitzer dann auch Investitionsentscheidungen für ihre Heizung 
treffen. Allerdings sollten die Daten nach Vorstellung des Verbands in anonymisierter Form erhoben werden, 
so dass damit nicht auf das persönliche Verhalten von einzelnen Kunden geschlossen werden kann.  
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RA Rudolf Stürzer schildert in der Sendung quer des Bayerischen 
Fernsehens die Probleme von Vermietern und Verkäufern von 
Mietshäusern mit dem Finanzamt, wenn sie zu niedrige Mieten bzw. einen 
zu niedrigen Kaufpreis verlangen.  
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Erbschaftssteuer frisst München: Der Staat 
kassiert ab, viele Erben müssen verkaufen 

Artikel von Isabel Winklbauer 

 
Die Erbschaftssteuer belastet Münchens Immobilienbesitzer - und befördert den Ausverkauf der Stadt. 

Die Erbschaftssteuer ist seit Monaten ein Wahlkampfthema in Bayern – und man darf 
annehmen, dass gerade die Münchner da hellhörig werden. Hier, wo Immobilien zigfach teurer 
sind als in manchen ländlichen Regionen, wird auch entsprechend mehr Erbschaftssteuer 
fällig.  

Mittlerweile haben die Preise ein Niveau erreicht, das den Haus- und Grundbesitzerverein 
Alarm schlagen lässt. Jeden Monat melden sich hier Hunderte Immobilienbesitzer, weil sie 
nicht wissen, wie sie ihr Haus für die Nachkommen retten sollen. „Unsere Rechtsberatungen 
zum Steuer-Erbrecht haben sich vervielfacht“, sagt der Vorsitzende Rudolf Stürzer. Und: „Die 
Leute sind in heller Aufregung.“ Die Zahl der zum Kauf angebotenen Häuser und Wohnungen 
ist in München innerhalb eines Jahres um 55 Prozent gestiegen. 

 
Rudolf Stürzer, Vorsitzender der Haus und Grund München 

Grund laut Stürzer: die explodierenden Bodenrichtwerte. Mit diesen schießen Erbschafts- und 
Schenkungssteuer ebenfalls in die Höhe. Oft muss derjenige, der auf diesem Weg ein Haus 
bekommt, Millionenbeträge zahlen. Geld, das die meisten Erben nicht parat haben. Die 
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aktuellen Freibeträge von 400 000 Euro pro Kind sind nach Meinung vieler Hausbesitzer nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein. Folge: Die Erben müssen verkaufen. Und das bedeutet in 
der Regel, dass die Mieten in diesen Immobilien steigen. „Denn solche Erbhäuser kaufen keine 
Privatleute, sondern ausländische gewerbliche Investoren aus den USA, Russland, Asien und 
von anderswo. Und die erhöhen die Mieten, wie es nur geht“, sagt Stürzer. Letztes Jahr seien 
60 Immobilien mit zusammen 2000 Wohnungen der Stadt zum Kauf angeboten worden. „Das 
ist ein Novum“, so Stürzer, „bisher war der Verkauf an die Stadt eine Notlösung.“ Doch auch 
die Stadt könne ja nicht alles kaufen, um die Mieten zu retten. 

Was die Lage laut Stürzer zusätzlich erschwert, sind die Kredit-Zinsen. „Sie sind von einem 
auf vier Prozent gestiegen. Wobei viele Erben aufgrund ihres Alters – meist über 60 – sowieso 
keinen Kredit mehr bekommen, mit dem sie die Steuer abbezahlen könnten.“ Außerdem 
belaste die angekündigte Zwangsmodernisierung der Heizungen die Immobilienerben.  

Fazit: „Unsere Forderungen gehen weit über die Erhöhung der Freibeträge hinaus. Am besten 
wäre es, Immobilienerbschaften wie Firmenerbschaften zu behandeln. Wer Wohnungen und 
moderate Mieten sichert, sollte finanziell entlastet werden.“ 

 
Michael Rieder wird unentwegt von Investoren angeschrieben, obwohl er nicht verkaufen will. 

 

 
Wolfgang Mirlach vor dem Haus im Glockenbach, in dem er zwei Wohnungen besitzt 
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Sendung quer mit Christoph 
Süß ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den Auswirkungen der 
derzeitigen Krise im Wohnungsbau für Hauseigentümer und Mieter.  
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Der Bayerische Rundfunk sendet im Notizbuch in einem Beitrag zum 
Thema Zwangsversteigerung ein Interview  mit RA Rudolf Stürzer zu den 
Gründen für die Zunahme von Teilungsversteigerungen.  

Zwangsversteigerung - nicht 
immer ein Schnäppchen 
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview mit 
RA Rudolf Stürzer zu den Gründen für die stark gestiegenen Baukosten  



156

    Nr. 34 vom 23.08.2023 
 

 
 

 



157156

      vom 25.08.2023 
            
 
 
 

 



158

Nr. 35 vom 30.08.2023 
 

  
 
 

 



159158

      vom 01.09.2023 
            
 
 

 



160

       
       

 
 

vo
m

 A
ug

us
t 2

02
3 



161160

   
vo

m
 0

1.
09

.2
02

3 
  

 

 



162

    Nr. 36 vom 06.09.2023 
 

 

 
 



162

                                                      vom 02.09.2023 
 

 



164

   vom 08.09.2023 
 

von Anton Rauch 

 

Das Gebäudeenergiegesetz kommt. Die kommunale Wärmeplanung soll in den nächsten Jahren folgen. 
Gerade für Hausbesitzer mit alten Heizungen ist die Lage noch unübersichtlich und der Anreiz, jetzt 
Wärmepumpen einzubauen, nicht groß. Was Experten raten. 

Das Für und Wider, eine Wärmepumpe einzubauen, beschäftigt viele Hausbesitzer schon länger. Das 
Gebäudeenergiegesetz macht zwar Vorgaben, aber mit der jetzt verabschiedeten Fassung haben Eigentümer 
erst einmal Zeit gewonnen. 

Kommunale Wärmeplanung kommt zuerst 

Städte und Gemeinden müssen hingegen innerhalb einer Frist eine Wärmeplanung erarbeiten. Große Städte 
sollen sie bis zum 1. Juli 2026 vorlegen, kleinere Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern haben bis 
2028 Zeit. Einzelne Städte haben bereits angekündigt, dass sie eine verbindliche Planung früher erstellen 
wollen – München beispielsweise bis zum Herbst 2023. Dann sollen alle Klarheit haben über Leitungsnetze, 
die Planung der Stadt und Anschlussmöglichkeiten für ihr Haus. Denn das Ziel von mindestens 65 Prozent 
CO2-freien Heizungen gilt danach. Diese zeitlichen Vorgaben nehmen Druck heraus. Dafür bekämen die, die 
früher handelten, einen Geschwindigkeitsbonus, sagt Sigrid Goldbrunner von der Verbraucherzentrale Bayern 
gegenüber BR24. 

Wo es die nötigen Infos zur Wärmepumpe gibt 

Die Diskussion um neue Heizungsvorgaben und die entsprechenden Auflagen des Gesetzes seien im Frühjahr 
und Sommer zwar bestimmend gewesen, meint Goldbrunner, und es habe viel Verwirrung geherrscht. Nun 
habe sich die Stimmung aber beruhigt, es gebe viele Informationsmöglichkeiten.  

Zum Beispiel bieten sowohl die Verbraucherzentralen als auch das Wirtschaftsministerium 
Entscheidungshilfen und Rechner an, ob sich beispielsweise eine Wärmepumpe lohnt. Es gehe darum, dass 
sich Verbraucher gut für ihre eigene Immobilie informierten. Auch das Bundeswirtschaftsministerium bietet 
Informationen und eine Eignungsanalyse für eine Wämepumpe an, die Bürger nutzen können. Denn über die 
Technologien würden sehr viele Mythen verbreitet, so Goldbrunner.  

Expertin: Nach Möglichkeit schon mal Informationen einholen 

Wer eine funktionierende Öl- oder Gasheizung hat, der brauche zunächst gar nichts tun. Trotzdem rät 
Goldbrunner sich zu informieren: Für das jeweilige Gebäude die Möglichkeiten ausrechnen lassen, möglichst 
einen Termin mit einem Energieberater machen, was sich mittelfristig tun lässt. Denn die Ziele des Gesetzes 
seien ja vorhanden: "Also in den Heizungskellern ist natürlich sehr viel zu tun. Gerade in Bayern ist es so, 
dass 70 Prozent der Eigentümer mit Öl und Gas heizen und das Ziel Deutschlands ist ja, dass wir bis 2045 
klimaneutral heizen." 

Gebäudeenergiegesetz und Heizung - das 
raten Experten jetzt 
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Gasheizungen haben eine "Lebenserwartung" von 15 bis 20 Jahren. Im Rahmen der Recherche hat BR24 
Heizungen gesehen, die nach 32 Jahren noch die Emissionswerte erfüllten, die das Gesetz vorschreibt, dies 
wurde auch von Kaminkehrern bescheinigt. Viele haben sich auch dieses Jahr noch eine Gasheizung gekauft, 
sagen die Statistiken. 

Besitzer von Einfamilienhäusern sollten genau prüfen  

Die Verbraucherzentrale empfehle, sehr genau zu prüfen, ob nicht eine Wärmepumpe auch in einem älteren, 
unsanierten Gebäude Sinn ergebe, so Goldbrunner. "Wir gehen eigentlich davon aus, dass man einfach genau 
beachten muss: Was sind meine Investitionskosten? Also, was muss ich für die Anschaffung bezahlen? Wie 
wird die gefördert? Und was habe ich da für Betriebskosten?"  

Hier sei die Wärmepumpe meistens im Vorteil - zumindest auf lange Sicht. Ob eine Wärmepumpe infrage 
kommt, lässt sich laut der Energieberaterin auch für ein älteres unsaniertes Haus abschätzen, etwa über die 
Vorlauftemperatur, also die Temperatur, mit der das warme Wasser in die Heizung läuft. Man könne das selber 
ausprobieren, so Goldbrunner. "Wenn ich die auf 50 bis 55 Grad einstellen kann und es wird noch warm, dann 
geht auch grundsätzlich eine Wärmepumpe. Das ist eine Faustregel." Eine Fußbodenheizung sei einerseits 
nicht zwingend notwendig für eine Wärmepumpe und andererseits auch im Altbau nicht grundsätzlich 
unmöglich. 

Nach monatelangen hitzigen Debatten gab die Mehrheit des Bundestags heute grünes Licht für das 
Heizungsgesetz. 

Verbraucherzentrale: Betriebskosten der Wärmepumpe geringer 

Bei der Gesamtrechnung gilt es, Anschaffungskosten, Einbaukosten und Betriebskosten zu ermitteln. Gerade 
bei den Betriebskosten werde Gas in den nächsten Jahren teurer - schon durch die steigende CO2-Steuer. 
Diese CO2-Bepreisung wird nach Einschätzung Goldbrunners stark ansteigen. Die Investition für die 
Wärmepumpe wird bis Jahresende gefördert, wie es mit der Förderung weitergeht, soll bald feststehen. 

Expertin: "Beim Gas zahlt der Letzte am meisten" 

Die Energieberaterin warnt deshalb davor, sich von den geringeren Kosten einer Gasheizung täuschen zu 
lassen. Sie verweist dabei auf Ankündigungen von Energieversorgern, wie der Stadtwerke München, dass sie 
künftig nicht mehr sondern eher weniger in ihr Gasnetz investieren oder es zurückbauen werden. Da könne 
man sagen: "Beim Gas zahlt der Letzte am meisten. Wenn nicht mehr viele am Netz angeschlossen sind, 
müssen die übrigen einfach höhere Gebühren zahlen." Deswegen sei ihr wichtig, so Goldbrunner, sich nicht 
täuschen zu lassen. 

Teilweise ernüchternde Angebote und Zusatzkosten 

Dabei ist jedoch jedes Haus ein Einzelfall. Lage, Baustandard, Dämmung, all das spielt eine Rolle – auch die 
Nachbarschaft wegen der Abstandsflächen und der Möglichkeit, das surrende Außengerät einer 
Wärmepumpe aufzustellen. Dieter Haas besitzt am südöstlichen Stadtrand von München eine 
Doppelhaushälfte. Das Haus wurde Anfang der 90er Jahre gebaut. Es sieht modern aus.  

Bereits im vergangenen Jahr hat sich Haas informiert und einen Energieberater um dessen Einschätzung 
gebeten. Der habe ihm erklärt, dass, wenn er das Haus komplett auf den neuesten Stand bringen wolle, er 
schon "200.000 bis 300.000 Euro in die Hand nehmen müsse", erinnert sich Haas. Das kommt für den 
Münchner nicht infrage. Er berichtet, dass er das Haus erst vor kurzer Zeit abbezahlt habe und es als 
Altersvorsorge für ihn und seine Frau diene. 

Wärmepumpe und Gasheizung im Kostenvergleich 

Weil Haas eine klimafreundliche Heizung anschaffen will und seine Gasheizung mit dem Kessel eben schon 
mehr als 30 Jahre auf dem Buckel hat, lässt er sich von einem örtlichen Installationsbetrieb ein Angebot 
machen. Allein für eine Wärmepumpe müsste er mehr als 60.000 Euro bezahlen, in dieser Summe sind 
Photovoltaik, Dämmarbeiten und Fundament noch gar nicht enthalten. Wegen der geringen Abstandsfläche  
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zum Nachbarn und den niedrigen Temperaturen im Winter benötigt er ein besonders leises und 
leistungsstarkes Gerät.  

Haas hat eine Einrohrheizung - für die Wärmepumpe müsste er zusätzliche Rohre verlegen. Die 
Vergleichsrechnung spricht bei ihm für die Gasheizung. Hätte er die bestellt, wäre er mit einer neuen, 
sparsameren Gasheizung im Vergleich zu der, die er heute hat, mit 16.000 Euro dabei gewesen. Haas liegen 
einige Angebote vor. Welche Entscheidung er treffen wird, ist noch offen. Handlungsdruck hat er jedenfalls 
nicht, denn die Heizung läuft ja noch und kann auch weiter repariert werden.  

Prognose: Vermieter werden alte Heizungen weiterbetreiben 

Nicht nur Termine beim Energieberater seien im Moment schwer zu bekommen sondern auch Finanzierungen. 
Der Haus- und Grundbesitzerverein weist darauf hin, dass sich die Investitionen für eine neue Wärmepumpe 
für Vermieter kaum lohnen und führt folgendes Beispiel an: Eine Heizungsanlage, die den Vorschriften des 
Gebäudeenergiegesetzes entspricht, zum Beispiel eine Hybridheizung (Kombination Gas/Wärmepumpe) für 
ein Haus mit 150 Quadratmeter Wohnfläche, kostet heute circa 50.000 Euro. Davon dürfe ein Vermieter nach 
dem Willen der Bundesregierung 0,50 Euro/m² monatlich auf seine Mieter umlegen, "das heißt bei 150 
Quadratmeter Wohnfläche monatlich 75 Euro."  

Weil die Zinsen in den vergangenen Monaten allerdings stark gestiegen sind, zahlt der Eigentümer bereits für 
ein Darlehen zur Finanzierung der neuen Heizung, das die große Mehrheit der Vermieter aufnehmen muss 
(50.000 Euro abzüglich 30 Prozent Förderung), beim derzeitigen Zinssatz von vier Prozent 116 Euro 
monatliche Zinsen an die Bank. 

Die Folge: Vermieter würden ihre alte Gasheizungsanlagen reparieren bis zum "Gehtnichtmehr", so der 
Vorsitzende von Haus und Grund München, Rudolf Stürzer, auf Anfrage von BR24. Das sei schlecht für die 
Mieter wegen laufend steigender Heizkosten und schlecht für das Klima wegen hoher Emissionen. Stürzer 
sagt, die Vermieter fühlten sich von Regierung und Oppositionparteien im Stich gelassen.  

Nebenkosten teilen sich Mieter und Vermieter 

Seit 2023 gilt das CO2-Kostenaufteilungsgesetz, das ab der kommenden Heizperiode wirksam wird. Ziel ist 
eine fairere Aufteilung der CO2-Abgabe zwischen Vermietern und Mietern beim Heizen mit fossilen 
Brennstoffen. Die Berechnung funktioniert folgendermaßen: Für Mieter, die sich für die Kostenaufteilung 
interessieren oder eine Gasetagenheizung haben, bei der sie das selber berechnen müssen, gibt es auch 
einen Rechner, der von der Bundesregierung bereitgestellt wird.  

Je schlechter eine Wohnung gedämmt ist und je höher der CO2-Ausstoß, desto höher auch der Anteil der 
CO2-Abgabe, den Vermieter zahlen müssen. Der Anteil nimmt ab, je klimafreundlicher ihr Haus ist. Bei einem 
sehr geringen Ausstoß müssen Mieter die Kosten weiter allein tragen. Das sollte wiederum die Vermieter zu 
energetischen Sanierungen und die Mieter zum Energiesparen bewegen. Mietervertreter fürchten allerdings, 
dass auch die Kosten einer Sanierung, mit der Vermieter ihren Anteil senken könnten, am Ende an die Mieter 
weitergegeben werden. 

Klimafreundliches Heizen erfordert kühles Rechnen 

Fazit: Kühl rechnen, um die Wohnung einigermaßen günstig und klimafreundlich auch in Zukunft warm zu 
bekommen, ist nötig. Erst kommt die Wärmeplanung - die liefert die entsprechende Stadt oder Gemeinde. Dort 
erfährt jeder, ob ein Anschluss an ein Fern- oder Nahwärmenetz möglich ist. Das sei die einfachste Lösung, 
sagt auch der Architekt und Wärmeplaner Tobias Saller, der für die Energiewende in der Siedlung 
Margaretenau in Regensburg zuständig ist. Kommt das nicht infrage, dann lohnt sich eine Bestandsaufnahme, 
mittels Internetrecherche und der Besuch eines Energieberaters. Vor allem für Einfamilienhäuser, egal 
welchen Alters, lohnt sich die indiviuelle Bestandsaufnahme.  
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Was gilt bei Sanierungen im Mietverhältnis? 
von Nico Kellner 

Nach Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes wird es auch in Mietshäusern zu vielen 
energetischen Sanierungen und anderen Instandhaltungsarbeiten kommen. Wie ist die Rechtslage? 
Renovierungen im laufenden Mietverhältnis sind ein häufiges Streitthema. Welche Rechte haben Mieter gegenüber 
der Vermieterseite und inwieweit ist eine finanzielle Umlage auf die Miete erlaubt?  

Sanierungsarbeiten und Umlage der Renovierungskosten 

Grundsätzlich sind Vermieter für den Erhalt der Mietsache zuständig und müssen sie auf eigene Kosten in Stand 
halten, erklärt der Vorsitzende des Vereins Haus & Grund München, Rudolf Stürzer. 

Für Arbeiten, die über eine bloße Instandhaltung hinausgehen, sieht das Bürgerliche Gesetzbuch die Möglichkeit 
einer Mieterhöhung nach einer Modernisierungsmaßnahme vor. Das können  

 eine energetische Sanierung,  
 eine Maßnahme, die etwa den Wasserverbrauch reduziert, oder auch  
 Umbauarbeiten, die die Wohnverhältnisse dauerhaft verbessern, sein. 

Sonderfall Wärmepumpe 

Auch bei Sanierungen, die im Zusammenhang mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz stehen, ist eine 
Modernisierungsumlage grundsätzlich zulässig. So etwa, wenn der Vermieter eine Hybridheizung mit integrierter 
Wärmepumpe einbaut. Rechtsanwalt Stürzer weist auf einen Sonderfall hin. Denn es gebe in diesen Fällen "eine 
Kappung auf 50 Cent pro Quadratmeter und pro Monat". 

Mieterrechte bei Sanierungen - das gilt 

Geht die Umbaumaßnahme nicht vom Vermieter aus, sondern wünschen sich die Mieter selbst einen höheren 
Standard, besteht hierauf in der Regel kein Anspruch. 

Der Mieter kann nur verlangen, dass die Wohnung in dem Zustand erhalten wird, in dem er sie angemietet hat. 
Rudolf Stürzer, Haus & Grund München 

Mieter können etwa nicht den Einbau energieeffizienter Fenster einfordern, wenn die Wohnung mit weniger 
modernen Fenstern bezogen wurde. Gleiches gilt für knarzenden Parkettboden im Altbau. Stürzer empfiehlt schon 
beim Einzug in einem detaillierten Übergabeprotokoll festzuhalten, "wie der Zustand der Wohnung ist", um 
späteren Unstimmigkeiten vorzubeugen. 

Schönheitsreparaturen oder Instandhaltung der Wohnung? 

Abseits der großen energetischen Sanierungen, geben auch Schönheitsreparaturen immer wieder Anlass zum 
Streit. Denn eigentlich obliegt ja die Instandhaltung der Wohnung dem Vermieter. Andere Vereinbarungen im 
Mietvertrag sind aber grundsätzlich zulässig, wenn es um die Behebung von Abnutzungserscheinungen geht, die 
auf den Mieter zurückzuführen sind. 

Es dürfen aber keine Renovierungskosten auf Mieter abgewälzt werden, die nicht auf die Nutzung der 
Mietwohnung zurückgehen. Außerdem dürfen Mieter durch die Klausel nicht unangemessen benachteiligt werden. 

Vor Umbaumaßnahmen das Gespräch suchen 

Rudolf Stürzer rät dazu, vor Beginn der Arbeiten gemeinsam über das Vorhaben zu sprechen und die Maßnahmen 
genau zu erklären. So könne man sich im Zweifel auf einen Kompromiss verständigen. 

Wenn man sich einig ist, sollte man eine schriftliche Modernisierungsvereinbarung schließen, das ist sehr hilfreich. 
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Immobilien in München: 
"Lieber schneller mehr Wohnungen als immer der perfekte Standard" 

Von Sebastian Krass 

 
Wie schafft man neuen Wohnraum, um Mieten erträglich zu halten? 

Darum ging es in der Gesprächsrunde der Reihe "SZ im Dialog" am Montag. 

Wie kann es gelingen, Mieten in der Stadt bezahlbar zu machen? Bürgermeisterin Dietl, FDP-Politiker Föst und 
Immobilienvertreter diskutieren bei einer SZ-Veranstaltung, was sich auf dem Wohnmarkt verändern muss. 

Um anschaulich zu machen, was aus ihrer Sicht ein wirklich großes Problem ist, nimmt Ariane Groß die Barrierefreiheit. 
"Brauchen wir wirklich in 100 Prozent der neuen Wohnungen Barrierefreiheit?", fragt sie. Dass die Antwort aus ihrer 
Sicht "nein" ist, muss Groß gar nicht aussprechen, das weiß jeder im Saal. Denn: "Das kostet ein Heidengeld." Natürlich 
würde die Genossenschaftsvertreterin Groß niemals in Zweifel ziehen, dass barrierefreie Wohnungen im Neubau enorm 
wichtig sind. Es geht ihr nur um den Anteil - und es geht ihr insgesamt um die Auflagen, die Bauherrinnen und Bauherren 
erfüllen müssen: "Ist das, was wir im Moment bauen, wirklich sinnvoll?" 

Denn hohe Baukosten treiben natürlich in der Konsequenz auch die Mieten für Wohnungen in die Höhe. Und darum geht 
es in einer Gesprächsrunde der Reihe "SZ im Dialog" an diesem Montagabend. "Mieten in München. Wer soll das noch 
bezahlen?" lautet der Titel der Veranstaltung, die im Hochhaus des Süddeutschen Verlags stattfindet und von Ulrike 
Heidenreich und René Hofmann, Leiterin und Leiter des Ressorts München, Region und Bayern, moderiert wird. Eine 
Woche zuvor hat der Maklerverband IVD neue Zahlen zur Lage auf dem Münchner Mietmarkt vorgelegt: Demnach sind 
die Kosten für neu vermietete Bestandswohnungen binnen eines halben Jahres um 4,3 Prozent gestiegen, auf 19,50 
Euro, im Neubau sogar um mehr als fünf Prozent auf 22,40 Euro. 

 
Im Süddeutschen Verlag diskutierten FDP-Politiker Daniel Föst, Bürgermeisterin Verena Dietl, Rudolf Stürzer von                                

Haus und Grund und Genossenschaftsvertreterin Ariane Groß (von links). 
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Ariane Groß, Vorstandsmitglied der Genossenschaftlichen Immobilienagentur (Gima), vertritt in der Runde die Interessen 
gemeinwohlorientierter Wohnungsunternehmen. Sie richtet ihren Appell nach weniger Vorschriften vor allem an die 
Politik, an diesem Abend vertreten durch Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) und den FDP-
Bundestagsabgeordneten Daniel Föst - die beide im Lauf des Abends noch den einen oder anderen Hinweis von Rudolf 
Stürzer, Chef des Eigentümerverbandes Haus und Grund München, entgegennehmen dürfen. 

Zügig neue Wohnungen zu bauen, darin ist sich die Runde weitgehend einig, sei ein gebotenes Mittel, um zumindest 
etwas Druck vom Mietmarkt zu nehmen. Und weil Faktoren wie Zinsen und Baukosten politisch kaum beeinflussbar sind, 
diskutiert man in der Immobilienszene tatsächlich zunehmend über die Auflagen am Bau. "Lieber schneller mehr 
Wohnungen haben als immer den perfekten Standard", gibt Bürgermeistern Dietl als Credo aus, sie ist auch 
Aufsichtsratsvorsitzende der städtischen Wohnungsbaugesellschaften GWG und Gewofag, die bald zur "Münchner 
Wohnen" fusionieren. Wenn sie dort von neuen Projektideen erfahre, berichtet Dietl, "dann sage ich immer: schnell 
beschließen und bauen". 

Der Liberale Föst nimmt den Ball, den Ariane Groß ins Feld gerollt hat, gern auf und stellt die These in den Raum, 
vielleicht könne es reichen, in einem Neubauprojekt "erstmal" das Erdgeschoss und die zwei ersten Geschosse 
barrierefrei zu planen, "die Wohnung im achten Stock muss dann vielleicht nicht mehr barrierefrei sein". Er selbst führt 
noch an, dass wegen des Lärmschutzes in Deutschland die dicksten und somit klimaschädlichsten Geschossdecken 
gebaut würden und dass er gern die etwas liberaleren Brandschutzvorschriften aus Österreich übernehmen würde, "da 
gibt es genauso wenig Tote durch Feuer wie hier". 

 
Die Gesprächsrunde der Reihe "SZ im Dialog" beschäftigte sich mit den Stellschrauben für günstigere Mieten in München. 

Aber wäre es dann nicht an ihm, seiner FDP und insgesamt der Ampel-Koalition in Berlin, an den Auflagen etwas zu 
ändern? Ja, da sei man schon dran, sagt Föst. Aber die ganzen Details würden nun einmal in 16 verschiedenen 
Bauordnungen der Bundesländer geregelt. Er hoffe sehr, dass die Bauministerkonferenz der Länder sich schnell auf ein 
paar gemeinsame Standards einigen könne. Und Föst denkt noch weiter: "Eine einheitliche Bauordnung, das wäre 
ein Traum." 

"Ich bin kein Fan des Vorkaufsrechts" 

Rudolf Stürzer von Haus und Grund lenkt den Blick etwas weg vom Neubau, der von 2017 bis 2022 durchschnittlich 
7740 fertiggestellte Wohnungen erbracht hat - viele rechnen damit, dass die Zahl wegen der Immobilienkrise in den 
kommenden Jahren sinken wird. Neubauwohnungen auf dem freien Markt, argumentiert Stürzer, seien wegen der 
Grundstücks- und Baukosten so teuer, dass sie sowieso nur zu astronomischen Mieten angeboten werden würden. Von 
den insgesamt 830 000 Wohnungen in München sind laut Stürzer etwa 600 000 vermietet. Er zieht daraus den Schluss: 
"Wer Mieten bezahlbar halten will, muss auf den Bestand schauen." Und da beobachtet der Interessenvertreter von 
Vermieterinnen und Vermietern, dass seine Klientel "in heller Aufregung" sei. 
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Als Hauptgrund für die Verunsicherung sieht er bevorstehende Investitionen für die Sanierung von Heizungsanlagen. 
Eine schon länger bestehende - und wegen der in zehn Jahren vervierfachten Bodenpreise in München besonders 
virulente - Sorge ist laut Stürzer zudem die Erbschaftssteuer. Wer eine Immobilie erbe, sehe sich oft gezwungen, sie zu 
verkaufen, um die Steuer zu bezahlen. Solche Faktoren würden "kleine Vermieter mit moderaten Mieten aus dem Markt 
treiben", sagt Stürzer. An ihre Stelle träten dann gewerbliche Investoren, die nur auf Renditemaximierung aus seien. 

Die Erbschaftssteuer sieht auch der FDP-Abgeordnete Föst als "Problem". Seine Partei habe in Berlin versucht, höhere 
Freibeträge durchzusetzen, wenn Wohnungen günstig vermietet seien, "aber wir haben dafür noch keine 
politische Mehrheit". 

Die Frage, bei wem Wohnhäuser landen, wenn sie zum Verkauf stehen, ist wiederum eine, die die SPD-Politikerin Dietl 
umtreibt. Es geht ihr dabei um das Vorkaufsrecht in milieugeschützten Gebieten, das vom Bundesverwaltungsgericht 
weitgehend ausgehebelt worden ist. SPD und Grüne wollen das per Gesetzesänderung wieder ermöglichen, die FDP 
bremst. "Ich bin kein Fan des Vorkaufsrechts", erwidert Föst, "es ist sehr teuer, und mir fehlt die soziale Steuerung." Von 
solchen Ankäufen durch die Stadt und den dann gesicherten günstigen Mieten profitiere, "wer zufällig in der richtigen 
Wohnung wohnt, egal, wie viel er verdient". "Statt Geld im Vorkaufsrecht zu versenken", solle die Stadt lieber mehr neu 
bauen, sagt Föst. Darauf erwidert Dietl, die Kommunen könnten selbst am besten entscheiden, wofür sie ihr Geld 
ausgeben, deshalb solle der Bund ihnen das Instrument des Vorkaufsrechts in der Form, wie es war, zurückgeben. 

In der Debatte um die Wohnkosten geht es stets um viele Stellschrauben, für die mal Stadt, mal Land, mal Bund und 
manchmal die EU zuständig sind, das macht die Lösungen so schwierig. Aber Ariane Groß von der Gima, deren 
Mitglieder immerhin etwa 40 000 Wohnungen vermieten, verbreitet trotz ihrer Kritik an Auflagen und trotz der 
schwierigen Bedingungen auf dem Immobilienmarkt auch Optimismus: Die in den vergangenen Monaten deutlich 
aufgestockten Fördermittel der Stadt und auch des Freistaats "bringen uns in Regionen, bei denen wir wieder ins 
Bauen kommen". 

Sie verweist auf einen kürzlich veröffentlichten "Mietenatlas", in dem Wohnungsbestände von Gima-Mitgliedern, aber 
auch der städtischen GWG und Gewofag erfasst sind. In diesen 150 000 erfassten Wohnungen liegt die 
Durchschnittsmiete bei knapp acht Euro. Mehr Mietverträge in diesen Regionen, darin ist sich die Runde einig, kann 
München gut gebrauchen. 
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Der Bayerische Rundfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zum Unterschied von Hypotheken und Grundschulden sowie zur Frage, 
ob eine Grundschuld nach vollständiger Rückzahlung des Darlehens, das 
für den Kauf der Wohnung aufgenommen wurde, im Grundbuch gelöscht 
werden sollte.   
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Der Bayerische Rundfunk sendet auf Bayern 1 ein Interview mit 
RA Rudolf Stürzer zur Neufassung des Telekommunikationsgesetzes, 
wonach ab 1.7.2024 die Gebühren für den Kabelanschluss nicht mehr als 
Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden können.   
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Energiewende – Münchens neue Fernwärme-Offensive 

 
 
 

Der Deutschlandfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den 
Kosten sowie den Vor- und Nachteilen eines Fernwärmeanschlusses für 
Münchens Hauseigentümer.  
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RA Rudolf Stürzer beantwortet in einer Telefon-Aktion der Zeitschrift 
„Frau im Trend“ Leserfragen zur Neufassung des 
Gebäudeenergiegesetzes.  
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von Michael Bartmann 

 

Was tun, wenn sich der Baum im Garten durch die Schneelast zum Nachbarn biegt? Wer haftet bei Schäden? 
Diese Frage stellen sich gerade viele Hausbesitzer in Bayern – und die Antworten können knifflig sein. 

Schneemassen türmen sich vor der Einfahrt und auf den Dächern, der Baum hängt gefährlich in Nachbars Garten – an vielen Orten im 
Süden und Südosten Bayerns herrscht diese Tage dieses Bild. Viele Hauseigentümer fragen sich, wie weit ihre Sicherungspflichten 
gehen und wer für den Fall haftet, dass tatsächlich etwas passiert. 

Pflicht zum Räumen und Streuen 
Grundsätzlich gelten laut dem Verband Haus und Grund die üblichen Räum- und Streupflichten. Die sehen unter anderem vor, dass 
jeder Grundstückseigentümer verpflichtet ist, die Gehwege und Zufahrten an Werktagen bis spätestens 7 Uhr zu räumen und zu 
streuen (an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr) und dies gegebenenfalls bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie nötig. Vermieter können 
diese Pflichten auch auf ihre Mieter übertragen. Anwohner müssen dabei aber nicht zwingend den gesamten Gehweg räumen, 
mindestens aber einen Bereich, der groß genug ist, damit zwei Personen gefahrlos aneinander vorbeigehen können.  

Fußgänger haben auch eine Eigenverantwortung 
Die aktuelle Rechtsprechung schreibt laut den Experten von Haus und Grund den Fußgängern allerdings auch eine gewisse 
Eigenverantwortung zu. Sind Gehwege und Einfahrten nicht geräumt, müssen Fußgänger eine entsprechende Aufmerksamkeit und 
Vorsicht walten lassen. Tun sie das nicht, kann ihnen ein Mitverschulden angerechnet werden. Das gilt zum Beispiel auch, wenn 
jemand kein geeignetes Schuhwerk trägt. 

Was gilt bei drohendem Schneebruch? 
Komplizierter ist die Frage bei der Schneelast auf Bäumen. Grundsätzlich gilt auch da: Gefährdet ein Baum oder Ast konkret Personen 
auf dem Gehweg oder in Nachbars Garten, oder auch Gegenstände wie Autos oder Gartenhäuser, muss der Eigentümer den Ast 
entfernen bzw. entfernen lassen, zur Not von der Feuerwehr. Allerdings – und da wird es knifflig – muss die Gefahr für den Laien 
erkennbar sein, so Rechtsanwalt Rudolf Stürzer von Haus und Grund München: "Nur viel Schnee auf einem Baum reicht da nicht aus". 
Es muss also klar erkennbar sein, dass der Ast jederzeit abbrechen kann, z.B. weil schon Risse sichtbar sind oder schon andere Äste 
abgebrochen sind. Konnte ein Grundstückseigentümer das nicht erkennen, muss er im Schadensfall auch nicht haften. "Der 
geschädigte Nachbar hat dann juristisch gesehen tatsächlich Pech gehabt und kann nur auf seine eigene Gebäudeversicherung 
hoffen", so Anwalt Stürzer. 

Keine Pflicht für Schneefanggitter in Bayern 
Ganz ähnlich ist es beim Thema Dachlawinen. Auch hier muss die Gefahr für einen Hauseigentümer erkennbar sein, damit er haftet. 
Das kann allerdings schon dann der Fall sein, wenn z.B. in der Vergangenheit bei ähnlichen Schneefällen bereits Dachlawinen 
abgegangen sind. Und: Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es in Bayern keine Pflicht für Schneefanggitter. "Wer allerdings 
ein Schneefanggitter auf dem Dach hat, ist in der Regel bei der Haftung aus dem Schneider, selbst wenn trotzdem eine Lawine abgeht", 
sagt Anwalt Stürzer. Wer bei hohen Dachneigungen keine Schneefanggitter hat, riskiert bei Schäden durch Dachlawinen, komplett für 
den Schaden aufkommen zu müssen. 

Schnee darf auch an den Straßenrand 
Geräumter Schnee muss zwar grundsätzlich auf dem eigenen Grundstück gelagert werden, hier räumt die Rechtsprechung Anwohnern 
allerdings ebenfalls einen gewissen Spielraum ein. "Bei den aktuellen Schneemengen ist es völlig ok, wenn Anwohner den Schnee z.B. 
auf einen ungenutzten Parkplatz am Straßenrand räumen", so Anwalt Stürzer von Haus und Grund. Allerdings sollte man darauf achten, 
keine Einfahrten zu blockieren. Dann könne nämlich ein betroffener Nachbar den Schnee kostenpflichtig entfernen lassen. 

Schnee und Eis: Was Hauseigentümer  
beachten müssen 
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Inflation schlägt den Mietspiegel 
Von Alexander Heintze  

Vermieter können bei der Miete deutlich über den Mietspiegel hinausgehen, wenn sie die 
hohe Inflation berücksichtigen. Das entschied das Münchner Amtsgericht. 

Nach einem Urteil des Amtsgerichts München können Vermieter bei Mieterhöhungen die 
Inflationsrate auf den jeweils geltenden Mietspiegel aufschlagen (Urteil vom 15. November 2023, 
416 C 18778/23). In dem verhandelten Fall schickte der Vermieter im Mai dieses Jahres den Mietern 
einer Dreizimmerwohnung mit knapp 78 qm im Münchner Stadtteil Sendling eine Mieterhöhung zu. 
Statt 990 Euro wollte der Eigentümer künftig etwa 1.095 Euro haben. Die Mieter wollten mit Verweis 
auf den Mietspiegel nur eine Miete von 1.022 Euro akzeptieren. 

Nach Ansicht des Gerichts kann der Vermieter allerdings einen sogenannten Stichtagszuschlag 
hinzurechnen. Da die Daten für den Mietspiegel 2023 in München schon im Januar 2022 erhoben 
wurden, müsse die Inflation in dem Zeitraum berücksichtigt werden. Die ortsübliche Vergleichsmiete 
sei nicht statisch, sondern dynamisch zu ermitteln, begründete das Gericht. Es billigte einen 
Aufschlag von mehr als 10% auf den Mietspiegel zu. Der Vermieter hätte bis zu 14,50 Euro/qm oder 
1.127 Euro für die Wohnung verlangen können. 

Die Rechtslage sei nicht neu, sagt Rudolf Stürzer, Vorsitzender des Eigenheimverbandes Haus und 
Grund in München. Allerdings habe der Inflationsaufschlag in der Vergangenheit praktisch keine 
Rolle gespielt. Deswegen hatten sich Gerichte kaum damit beschäftigt. In München komme hinzu, 
dass die Stadt bis zu eineinhalb Jahre brauche, um aus den erhobenen Daten einen neuen 
Mietspiegel zu machen. Das Urteil könnte nun Druck auf die Stadt ausüben, in Zukunft die Mietdaten 
zeitnah zu veröffentlichen. 

Mieter:innen in München dürfte das Urteil besonders treffen. Nachdem die Stadt wegen der Corona-
Pandemie den Mietspiegel 2020 lediglich fortgeschrieben hat, können die Mieten nach dem 
aktuellen Mietspiegel vom März 2023 ohnehin um bis zu 21% erhöht werden. Da der Mietspiegel 
noch bis 2025 gilt, rechnet Stürzer zusätzlich mit zweistelligen Inflationszuschlägen. 

Das Urteil hat allerdings einen Haken. Vermieter dürfen den Stichtagszuschlag nicht gleich im 
Mieterhöhungsschreiben ankündigen. Allerdings können sie bei der Mieterhöhung über den 
Mietspiegel hinausgehen, wenn sie den Inflationsausgleich nicht explizit erwähnen. Komme es dann 
zu einem Rechtsstreit, müsse die Inflation bei der Berechnung berücksichtigt werden, sagt Stürzer. 
Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden. 
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau-BR24 ein 
Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den ab 01.01.2024 geltenden 
Bestimmungen des sog. Heizungsgesetzes.  
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von Hanna Heim 

  

Wer eine Immobilie besitzt, für den ändern sich im neuen Jahr einige Vorgaben. Vor allem das Heizungsgesetz verunsichert viele. 
Daneben gibt es aber noch einige andere Änderungen, die für Eigentümer und Vermieter wichtig sind. 
Selten wurde so viel über ein Gesetz berichtet und diskutiert, wie über das Heizungsgesetz. Und obwohl es beschlossene Sache ist, sind 
noch immer nicht alle Unklarheiten ausgeräumt. Das merkt man beim Verband für Immobilienbesitzer "Haus und Grund" vor allem daran, 
dass aktuell täglich bis zu 20 Neuanmeldungen eingehen. "Es ist eine riesige Verunsicherung zu spüren", berichtet der Präsident, Rudolf 
Stürzer. 
Seien es Energiethemen, Fragen rund um die Wärme, das Mietrecht oder zu Neubauten - Stürzer rät allen Eigentümerinnen und 
Eigentümern, Ruhe zu bewahren: "Eigentümern, die sich mit dem Verkauf ihres Anwesens befassen, müssen wir zurzeit raten, 
abzuwarten." Dafür gebe es mehrere Begründungen: 

1. Immobilienpreise sinken noch 
Zwar sinken die Immobilienpreise derzeit fast überall - das sei aber kein Grund zur Panik, so Stürzers Einschätzung. Denn im Vergleich 
dazu, wie die Preise in den vergangenen Jahren gestiegen sind, ist das Absinken eher marginal. Hinzukommt, dass verkaufswillige 
Eigentümerinnen und Eigentümer inzwischen eher froh sein dürften, wenn sie überhaupt Kaufinteressenten finden. Das hat mit dem 
zweiten Grund zu tun. 

2. Unsicher, wie sich Kreditzinsen entwickeln 
"Die Experten schätzen die Lage sehr verschieden ein", erklärt Stürzer. Es könne durchaus sein, dass die Kreditzinsen sich im neuen 
Jahr wieder nach unten bewegten, was wiederum mehr Menschen zu einem Kauf umstimmen könnte. Durch diese steigende Nachfrage 
könnten sich die Kaufpreise wieder stabilisieren.  

3. Förder- und Zuschussmodelle für Sanierungen werden noch verhandelt 
Wer ein neues Haus baut oder ein altes renoviert, der hofft in der Regel auf staatliche Zuschüsse. Erst Anfang 2023 waren die Richtlinien 
dafür umfassend erneuert worden. Nun stehen diese Änderungen wieder auf dem Prüfstand, vieles spricht dafür, dass sich hier 2024 
einiges ändern könnte. Deshalb ist es ratsam, noch abzuwarten. 

4. Kommunale Wärmeplanung kommt voran 
Einige Städte und Gemeinden könnten schon im kommenden Jahr mit ihrer Wärmeplanung fertig sein. Das würde bedeuten, dass defekte 
Heizungen, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten, nicht mehr repariert werden dürfen, sondern entweder durch einen Fernwärme-
Anschluss ersetzt werden können, oder durch ein Heizsystem ersetzt werden müssen, das mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren 
Energien arbeitet. 

Weitere Änderungen stehen an 
Zwar dominiert das Gebäudeenergiegesetz – kurz GEG – die Sorgen und Fragen vieler Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, doch es 
gibt noch weitere Änderungen, die 2024 anstehen. Da sind zum einen die sogenannten Balkonkraftwerke. Die Solarpanele, die an 
Balkonen oder Terrassen befestigt werden können, sollen zu sogenannten privilegierten Maßnahmen gemacht werden. Das bedeutet, 
dass Eigentümergemeinschaften oder Vermieter diese zusätzliche Energiequelle nicht mehr verbieten können. Stürzer vom Verband 
"Haus und Grund" sagt dazu: "Da wird nicht mehr über das 'Ob', sondern nur noch über das 'Wie' entschieden." 
Ein weiterer Punkt ist die Änderung im Telekommunikationsgesetz. Ab 1. Juli können Vermieter die Kabelgebühren nicht mehr auf die 
Betriebskosten umlegen. Das bedeutet, sie würden die Kosten übernehmen, ohne das Angebot selbst nutzen zu können. Deshalb ist 
davon auszugehen, dass viele Vermieter ihre Kabelverträge kündigen werden, Mieterinnen und Mieter müssen dann einen eigenen 
Kabelvertrag abschließen.  
Hintergrund ist, dass sich der Markt stark verändert hat. Mieterinnen und Mieter sollen sich deshalb selbst den Kabelanbieter aussuchen 
und nicht von dem vor Jahren abgeschlossenen Sammelvertrag des Vermieters abhängig sein. 

EU-Regel zu "Zwangssanierungen" tritt abgeschwächt in Kraft 
Es gibt außerdem gute Nachrichten für Hausbesitzer, denen eine EU-Richtlinie Renovierungsmaßnahmen hätte aufzwingen können. Die 
Idee war, im Rahmen des "Fit for 55"-Nachhaltigkeitsprogramms der EU den Energieverbrauch von Wohngebäuden im Schnitt bis 2030 
um 16 Prozent und bis 2035 um 20 bis 22 Prozent zu senken. Für die Ausgestaltung wird nun aber den Mitgliedstaaten relativ viel 
Spielraum gelassen. 
Der Kompromiss sieht vor: Auch wenn bereits gut isolierte Gebäude auf einen noch besseren Standard gehoben werden, trägt das dazu 
bei, dass die Ziele erreicht werden. Schlecht isolierte Häuser stehen also bei weitem nicht mehr so stark im Fokus wie ursprünglich 
vorgesehen. Gut die Hälfte der Einsparungen soll aber durch die Renovierung von Gebäuden, die die schlechteste Energieeffizienz 
aufweisen, erzielt werden.  
 

Das ändert sich 2024 für Hausbesitzer 
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